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Art. 65 aufruf der deutschen Bischöfe  
 zur Palmsonntags-Kollekte 2017

„Kann von dort etwas Gutes kommen?“ (Joh 1,46) 
– Diese Frage aus dem Johannes-Evangelium ist auf 
die Heimatstadt Jesu bezogen, auf Nazareth. Die 
Stadt und die ganze Region werden seit Jahrzehnten 
vom politischen Konflikt zwischen Israelis und Pa-
lästinensern geprägt. An schlechte Nachrichten aus 
dem Ursprungsland unseres Glaubens sind wir lan-
ge gewöhnt. Doch es lohnt sich, auch auf das Gute 
zu achten, das von dort kommt!

„Komm und sieh!“ (Joh 1,46) – so lautet die Ant-
wort auf die Frage im Johannes-Evangelium. Diesem 
Aufruf sind zum Auftakt des Reformationsgeden-
kens in diesem Jahr auch Mitglieder der Deutschen 

Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gefolgt. Eine Woche lang 
haben sie gemeinsam gehört und gesehen, wo und 
wie die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen in 
Jesus ihre entscheidende Wendung genommen hat. 
Bis heute leben die Christen im Heiligen Land in 
beeindruckender Weise in der Nachfolge Jesu. Unter 
schwierigen Bedingungen geben sie Zeugnis vom 
Evangelium. Im Zusammenleben mit Juden, Drusen 
und Muslimen stehen sie für das Gute ein, das mit 
Jesus in die Welt gekommen und bis heute lebendig 
ist. Dabei brauchen sie unsere Unterstützung.

So bitten wir Sie: Helfen Sie durch ihren Beitrag 
zur Kollekte am Palmsonntag den Christen im Hei-
ligen Land! Sie ist für die Arbeit des Deutschen 
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Erlasse des Bischofs

Vereins vom Heiligen Lande sowie der Franziska-
ner im Heiligen Land bestimmt. Beide Einrichtun-
gen fördern die Seelsorge und die sozial-caritativen 
Einrichtungen der Kirchen vor Ort, sie betreuen die 
Pilger und vermitteln das Wissen um die biblischen 
Stätten.

Liebe Mitchristen, zeigen wir uns im Gebet und 
bei der Kollekte am Palmsonntag mit den Christen 
im Heiligen Land solidarisch!

Würzburg, den 22. November 2016

 Für das Bistum Münster
L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 09.04.2017, in 
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, 
ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im 
Heiligen Land durch das Kommissariat des Heiligen Lan-
des der Deutschen Franziskanerprovinz und durch den 
Deutschen Verein vom Heiligen Lande bestimmt.

Art. 66 Beschluss der zentralen Kommission  
 zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts  
 im Kirchlichen Dienst (Zentral-KODA) 
 – Ordnung über die Rechtsfolgen eines  
 Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich  
 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes  
 im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse –

I. Die Zentrale Kommission zur Ordnung des Ar-
beitsvertragsrechts im kirchlichen Dienst (Zen-
tral-KODA) hat gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3. lit. 
d) der Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) in ihrer 
Sitzung am 23.11.2016 folgenden Beschluss ge-
fasst:

 Die Zentral-KODA beschließt gemäß § 3 Abs. 1 
Ziffer 3. lit. d) ZKO die nachfolgende Ordnung:

 Ordnung über die Rechtsfolgen eines  
Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im  

Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse

 Bei jedem Wechsel eines oder einer Beschäf-
tigten von einem Dienstgeber im Bereich der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse zu einem 
anderen Dienstgeber im Bereich der Grundord-
nung, für den ein anderer arbeitsrechtlicher Re-
gelungsbereich gilt (Wechsel in der Zuständig-
keit der nach Art. 7 Grundordnung gebildeten 
Kommission), gilt Folgendes:

1. Bei der Zuordnung zur Stufe der Entgeltta-
belle erfolgt grundsätzlich keine Anrechnung 
von Vordienstzeiten. Soweit die Unterbre-
chung zwischen den Arbeitsverhältnissen 
nicht mehr als sechs Monate beträgt, darf der 
oder die Beschäftigte jedoch nicht mehr als 
eine Entwicklungsstufe gegenüber dem vor-
herigen Arbeitsverhältnis mit einschlägiger 
beruflicher Tätigkeit zurückgestuft werden. 

 Weichen die Entgeltsysteme der verschie-
denen Kommissionen hinsichtlich der An-
zahl der Stufen und oder hinsichtlich der 
regulären Verweildauer in den Stufen inner-
halb derselben Entgeltgruppe voneinander 
ab, erfolgt die Stufenzuordnung im neuen 
Kommissionsrecht unter Anrechnung der 
einschlägigen beruflichen Tätigkeiten, so-
weit diese bei einem früheren Dienstgeber 
im Geltungsbereich der Grundordnung ge-
leistet wurden und die Unterbrechung zwi-
schen den Arbeitsverhältnissen nicht mehr 
als 6 Monate beträgt. Die sich daraus erge-
bende Stufenzuordnung kann um eine Stufe 
abgesenkt werden.

2. Der oder die Beschäftigte erhält auf Antrag 
vom bisherigen Dienstgeber die Jahresson-
derzahlung bzw. das Weihnachtsgeld beim 
Ausscheiden anteilig auch dann, wenn das 
Arbeitsverhältnis vor einem festgelegten 
Stichtag endet. Der Anspruch nach Satz 1 be-
trägt ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, 
in dem der oder die Beschäftigte Anspruch 
auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
hat. Als Monat gilt eine Beschäftigungszeit 
von mehr als 15 Kalendertagen.

 Diese Regelungen zur Jahressonderzahlung 
bzw. zum Weihnachtsgeld sind sinngemäß  
auch auf Regelungen zum Leistungsentgelt 
bzw. zur Sozialkomponente bei Dienstgeber-
wechsel im oben genannten Sinne anzuwen-
den.

3. Für die Berechnung von Kündigungsfristen 
werden Vorbeschäftigungszeiten aus einem 
vorherigen Arbeitsverhältnis mit einem Fak-
tor von 0,5 berücksichtigt (Vorbeschäfti-
gungszeiten von mehr als sechs Monaten 
werden hierbei wie ein volles Jahr ange-
rechnet). Alle anderen Regelungen, welche 
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 Mit dieser Festsetzung ist die im Beschluss 
der Regionalkommission Nordrhein-Westfa-
len vom 5. Juli 2016 unter II. beschlossene 
Erhöhung 2017 in den Entgelt- und Vergü-
tungshöhen vollzogen.

 Hiervon ausgenommen sind mittlere Werte 
für die Anlage 7 zu den AVR.

II. Geltungsdauer
 Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2017 in 

Kraft.
II) Inkraftsetzung

 Den vorstehenden Beschluss setze ich hiermit 
für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 15. Februar 2017

L. S. † Dr. Felix Genn
  Bischof von Münster

Art. 68 Beschlüsse der Bundeskommission  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e. V.  
 vom 8. Dezember 2016

I) Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
e.V. hat am 8. Dezember 2016 die nachstehen-
den Beschlüsse gefasst:

Teil 1  
– Änderung des § 23 AT AVR

I. Änderungen im Allgemeinen Teil der AVR 
 In § 23 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Teils 

der AVR wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt. 

II. Inkrafttreten
 Dieser Beschluss tritt zum 1. Oktober 2016 

in Kraft.
Teil 2  

– Lineare Erhöhung, Entgeltordnung,  
Fahrdienste, Alltagsbegleiter, KZVK

A. Tariferhöhung zum 01.01.2017 und Eigen-
beitrag der Mitarbeiter an der KZVK
I. Bei diesem Beschluss handelt es sich 

um einen Beschluss zur Entgeltordnung 
gemäß Abschnitt A Ziffer II Nrn. 5 und 
6 Satz 2 des Bundesbeschlusses vom 
16.06.2016. Damit wird der zweite Er-
höhungsschritt zum 01.01.2017 wirksam 
und der monatliche Einbehalt von Eigen-
beiträgen nach § 1a VersO A Anlage 8 zu 
den AVR wird nicht zum 01.01.2017 aus-
gesetzt. 

darüber hinaus an die Beschäftigungszeit an-
knüpfen, bleiben hiervon unberührt; dies gilt 
insbesondere für die Unkündbarkeit und die 
Regelungen über die Probezeit.

4. Von den vorstehenden Vorschriften abwei-
chende, für die Beschäftigten günstigere Re-
gelungen in den Arbeitsvertragsordnungen 
bleiben unberührt.

5. Diese Ordnung tritt rückwirkend zum 
01.06.2016 in Kraft. Sie tritt an die Stelle 
der „Ordnung über die Anrechnung von Vor-
dienstzeiten zur Anerkennung von Stufen-
laufzeiten“ (Beschluss der Zentral-KODA 
vom 12.11.2009).

II. Den vorstehenden Beschluss setze ich für das 
Bistum Münster in Kraft. Gleichzeitig setze ich 
den Beschluss der Zentral-KODA vom 12. No-
vember 2009 – Ordnung über die Anrechnung 
von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stu-
fenlaufzeiten – (Kirchliches Amtsblatt Münster 
2010, Art. 77) für das Bistum Münster rückwir-
kend zum 1. Juni 2016 außer Kraft.

Münster, den 15.02.2017

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 67 Beschluss der Regionalkommission  
 nordrhein-Westfalen der  
 Arbeitsrechtlichen Kommission des  
 Deutschen Caritasverbandes e. V.

I) Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes e. V. hat am 16. Dezem-
ber 2016 den nachstehenden Beschluss gefasst:

Tarifrunde 2016/2017
 Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen 

beschließt:

I. Tabellenentgelte, Regelvergütungen
 Übernahme der ab dem 1. Januar 2017 be-

schlossenen mittleren Werte
 Der Beschluss der Bundeskommission der 

Arbeitsrechtlichen Kommission vom 8. De-
zember 2016 wird hinsichtlich aller dort 
beschlossenen mittleren Werte zur Entgelt- 
und Vergütungshöhe mit der Maßgabe über-
nommen, dass alle dort dazu in Eurobeträ-
gen genannten Werte als neue Entgelt- und 
Vergütungshöhe für den Bereich der Regi-
onalkommission Nordrhein-Westfalen zum 
1. Januar 2017 festgesetzt werden. 
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die Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppen 1 
bis 9b“ und die Angabe „Entgeltgrup-
pen 10 bis 15“ durch die Angabe „Ent-
geltgruppen 9c bis 15 “ ersetzt.

2. In § 12 Abs. 1 wird ein neuer Satz 3 
eingefügt:

 „3Soweit in dieser Anlage auf be-
stimmte Entgeltgruppen Bezug ge-
nommen wird, entspricht

 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe

  P 4 3
  P 6 4
  P 7 7
  P 8 8
  P 9, P 10 9a
  P 11 9b
  P 12 9c
  P 13 10
  P 14, P 15 11
  P 16 12.”

3. In § 12 Abs. 3 wird nach der Angabe 
„Entgeltgruppen 5 bis 15“ die Angabe 
„bzw. P 4 bis P 16“ eingefügt.

4. § 12 Abs. 4 wird unter Beibehaltung 
der Absatzbezeichnung gestrichen.

5. In § 12 wird die Anmerkung zu den 
Absätzen 3 und 5 gestrichen.

6. § 13a wird wie folgt gefasst:

 „(1) Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 
1 ist Eingangsstufe in den Entgelt-
gruppen P 7 bis P 16 die Stufe 2.

 (2) 1Abweichend von § 13 Abs. 3 Satz 
1 wird in den Entgeltgruppen P 7 und 
P 8 die Stufe 3 nach drei Jahren in Stu-
fe 2 erreicht.

 Anmerkung zu Absatz 2: 

 Absatz 2 findet keine Anwendung auf 
Mitarbeiter, die mindestens zur Hälfte 
eine oder mehrere der folgenden Tä-
tigkeiten auszuüben haben: 

- Pflege Kranker sowie Bedienung 
und Überwachung der Geräte in 
Dialyseeinheiten, 

- entsprechende Tätigkeiten in Blut-
zentralen, 

- entsprechende Tätigkeiten in be-
sonderen Behandlungs- und Un-

II. Die Vergütungserhöhung für die neue 
Entgeltgruppe P 4 zum 01.01.2017 be-
trägt, ausgehend von den am 31.12.2016 
geltenden Werten der Entgeltgruppe Kr 
3a (Basis 38,5 Std.), 3,85 v. H.

B. Jahressonderzahlung
 Die Jahressonderzahlung gem. §§ 16 der An-

lagen 31 und 32 zu den AVR und gem. § 15 
der Anlage 33 zu den AVR wird für die Jah-
re 2017, 2018 und 2019 auf dem materiellen 
Niveau des Jahres 2015 eingefroren. Nach 
dem Jahr 2019 wirksam werdende allgemei-
ne Entgelterhöhungen finden auch auf die 
Jahressonderzahlung gem. §§ 16 der Anla-
gen 31 und 32 zu den AVR und gem. § 15 der 
Anlage 33 zu den AVR Anwendung. Darüber 
hinaus wird die Jahressonderzahlung ab dem 
01.01.2017 um 4 Prozentpunkte gemindert. 
4Ab dem Jahr 2020 gelten die in §§ 16 Absatz 
2 Satz 1 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR 
und § 15 der Anlage 33 zu den AVR ausge-
wiesenen Bemessungssätze.

C. Anlagen 2a und 2c zu den AVR
 Die Anlagen 2a und 2c zu den AVR werden 

gestrichen.
D. Anlage 22 zu den AVR
 § 6 der Anlage 22 zu den AVR wird wie folgt 

gefasst:
 „Diese Regelung tritt zum 1. April 2012 in 

Kraft und ist bis zum 31. Dezember 2018 be-
fristet.“

E. Anlage 23 zu den AVR
I. In § 3 Absatz 1 der Anlage 23 zu den AVR 

werden zwei neue Sätze 5 und 6 mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt:

 „5Im Jahr 2017 beträgt die Vergütung 
abweichend von Satz 1 93,00 v. H. der 
festgelegten Vergütung nach Vergütungs-
gruppe 11 Stufe 1 der jeweils geltenden 
Regelvergütungstabelle in Anlage 3 zu 
den AVR. 6Im Jahr 2018 beträgt die Ver-
gütung abweichend von Satz 1 94,00 
v. H. der festgelegten Vergütung nach 
Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der jeweils 
geltenden Regelvergütungstabelle in An-
lage 3 zu den AVR.“

II. In § 3 Absatz 1 der Anlage 23 zu den AVR 
wird der bisherige Satz 5 zu Satz 7.

F. Anlage 31 zu den AVR
I. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR

1. In § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a wird 
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tersuchungsräumen in mindestens 
zwei Teilgebieten der Endoskopie, 

- entsprechende Tätigkeiten in Po-
likliniken (Ambulanzbereichen) 
oder  Ambulanzen/Nothilfen, 

- entsprechende Tätigkeiten im EEG-
Dienst, 

- Erfüllung von Pflegeaufgaben an 
Patienten von psychiatrischen oder  
neurologischen Krankenhäusern, 
die nicht in diesen Krankenhäusern  
untergebracht sind, 

- Betreuung von psychisch kranken 
Patienten bei der Arbeitstherapie 
in psychiatrischen oder neurologi-
schen Krankenhäusern, 

- dem zentralen Sterilisationsdienst 
vorstehen, 

- entsprechende Tätigkeiten im Ope-
rationsdienst als Operations- bzw. 
Anästhesiepflegekräfte, 

- entsprechende Tätigkeiten mit Ver-
antwortlichkeit für die fachgerechte 
Lagerung in der großen Chirurgie, 

- vorbereiten der Herz-Lungen-Ma-
schine und herangezogen werden 
zur Bedienung der Maschine wäh-
rend der Operation, 

- entsprechende Tätigkeiten in Ein-
heiten für Intensivmedizin, 

- in erheblichem Umfang der Ärztin 
bzw. dem Arzt bei Herzkatheteri-
sierungen, Dilatationen oder An-
giographien unmittelbar assistie-
ren.“

7. § 14 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) 1Bei Eingruppierung in eine hö-
here Entgeltgruppe werden die Mitar-
beiter der gleichen Stufe zugeordnet, 
die sie in der niedrigeren Entgeltgrup-
pe erreicht haben. 2Die Stufenlaufzeit 
in der höheren Entgeltgruppe beginnt 
mit dem Tag der Höhergruppierung. 
3Bei einer Eingruppierung in eine 
niedrigere Entgeltgruppe ist der Mit-
arbeiter der in der höheren Entgelt-
gruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 
4Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Verände-
rung wirksam wird, das entsprechende 

Tabellenentgelt aus der im Satz 1 oder 
Satz 3 festgelegten Stufe der betref-
fenden Entgeltgruppe.“

8. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „in den Entgeltgruppen 
9 bis 12“ wird durch die Angabe „in 
den Entgeltgruppen 9a bis 12“ er-
setzt.

b) Die Angabe „90 v. H.“ wird durch 
die Angabe „86 v. H.“,

 die Angabe „80 v. H.“ wird durch 
die Angabe „76 v. H.“ und

 die Angabe „60 v. H.“ wird durch 
die Angabe „56 v. H.“ ersetzt.

9. In § 16 wird die Anmerkung zu Absatz 
2 wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Nr. 1.

b) Es wird eine Nr. 2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

 „1Wegen der am 08.12.2016 verein-
barten Festschreibung der Jahres-
sonderzahlung beträgt abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 der Bemes-
sungssatz für die Jahressonderzah-
lung im Kalenderjahr 2017

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 
82,05 v. H., 

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. und 

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H.

 2Ab dem Kalenderjahr 2018 beträgt 
mit dem Wirksamwerden einer all-
gemeinen Entgeltanpassung der 
Bemessungssatz

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 
82,05 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H. : [(100 + x) : 100],

 wobei x jeweils dem Vomhundert-
satz der allgemeinen Entgeltanpas-
sung im Jahr 2018 entspricht. 3Die 
nach Satz 2 berechneten Bemes-
sungssätze sind auf zwei Stellen 
nach dem Komma kaufmännisch zu 
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runden. 4Für die ab dem Kalender-
jahr 2019 gültigen Bemessungssät-
ze wird die Berechnung analog der 
in den Sätzen 2 und 3 beschriebe-
nen Berechnungsformel ermittelt. 
5Ab dem Jahr 2020 gelten die in 
Absatz 2 Satz 1 ausgewiesenen Be-
messungssätze.“

10. § 16 Abs. 2a wird gestrichen.

II. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – 
Anhänge A und B

1. Änderungen in Anhang A 

 Anhang A wird mit folgenden Tabel-
len (mittlere Werte) neu gefasst:

 „Diese Tabellenwerte gelten aus-
schließlich für die Überleitung und 
Höhergruppierung der Mitarbeiter 
nach Anhang F:

Entgelt-
Gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

EG 15 4.280,05 € 4.748,72 € 4.923,20 € 5.546,38 € 6.020,00 € 6.331,60 €
EG 14 3.876,23 € 4.299,99 € 4.549,26 € 4.923,20 € 5.496,55 € 5.808,12 €
EG 13 3.573,37 € 3.963,48 € 4.175,38 € 4.586,64 € 5.159,99 € 5.396,82 €
EG 12 3.204,27 € 3.552,17 € 4.050,72 € 4.486,96 € 5.047,84 € 5.297,11 €
EG 11 3.095,36 € 3.427,56 € 3.676,82 € 4.050,72 € 4.592,90 € 4.842,18 €
EG 10 2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 €
EG 9c 2.897,54 € 3.145,50 € 3.442,50 € 3.664,61 € 3.997,76 € 4.142,12 €
EG 9b 2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 €

.

Gültig ab 01.01.2017:

Entgelt-
Gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

EG 15 4.380,63 € 4.860,31 € 5.038,90 € 5.676,72 € 6.161,47 € 6.480,39 €
EG 14 3.967,32 € 4.401,04 € 4.656,17 € 5.038,90 € 5.625,72 € 5.944,61 €
EG 13 3.657,34 € 4.056,62 € 4.273,50 € 4.694,43 € 5.281,25 € 5.523,65 €
EG 12 3.279,57 € 3.635,65 € 4.145,91 € 4.592,40 € 5.166,46 € 5.421,59 €
EG 11 3.168,10 € 3.508,11 € 3.763,23 € 4.145,91 € 4.700,83 € 4.955,97 €
EG 10 3.056,61 € 3.380,51 € 3.635,65 € 3.890,80 € 4.375,54 € 4.490,35 €
EG 9c 2.965,63 € 3.219,42 € 3.523,40 € 3.750,73 € 4.091,71 € 4.239,46 €
EG 9b 2.711,10 € 2.994,70 € 3.143,33 € 3.546,35 € 3.865,28 € 4.120,39 €

.“



Kirchliches Amtsblatt Münster 2017 Nr. 6 107

2. Änderungen in Anhang B

 Anhang B wird mit folgenden Tabellen (mittlere Werte) neu gefasst:

 „Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich für die Überleitung und Höhergruppierung der 
Mitarbeiter nach Anhang F:

Entgelt-
Gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

P 16  3.957,76 € 4.096,51 € 4.544,51 € 5.066,75 € 5.297,11 € 
P 15  3.872,77 € 3.999,74 € 4.317,18 € 4.697,09 € 4.842,18 € 
P 14  3.779,07 € 3.902,98 € 4.212,74 € 4.633,60 € 4.710,40 € 
P 13  3.685,38 € 3.806,21 € 4.108,29 € 4.326,40 € 4.382,72 € 
P 12  3.497,98 € 3.612,67 € 3.899,39 € 4.075,52 € 4.157,44 € 
P 11  3.310,59 € 3.419,14 € 3.690,50 € 3.870,72 € 3.952,64 € 
P 10  3.123,20 € 3.225,60 € 3.512,32 € 3.650,56 € 3.737,60 € 
P 9  2.969,60 € 3.123,20 € 3.225,60 € 3.420,16 € 3.502,08 € 
P 8  2.732,33 € 2.865,46 € 3.036,16 € 3.174,02 € 3.365,23 € 
P 7  2.575,02 € 2.732,33 € 2.974,36 € 3.095,36 € 3.220,01 € 
P 6 2.153,91 € 2.308,81 € 2.454,02 € 2.762,59 € 2.841,25 € 2.986,43 € 
P 4 2.032,03 € 2.096,25 € 2.139,68 € 2.171,79 € 2.194,45 € 2.228,45 €

.
Gültig ab 01.01.2017:

Entgelt-
Gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

P 16 4.050,77 € 4.192,78 € 4.651,31 € 5.185,82 € 5.421,59 €
P 15 3.963,78 € 4.093,73 € 4.418,63 € 4.807,47 € 4.955,97 €
P 14 3.867,88 € 3.994,70 € 4.311,74 € 4.742,49 € 4.821,09 €
P 13 3.771,99 € 3.895,66 € 4.204,83 € 4.428,07 € 4.485,71 €
P 12 3.580,18 € 3.697,57 € 3.991,03 € 4.171,29 € 4.255,14 €
P11 3.388,39 € 3.499,49 € 3.777,23 € 3.961,68 € 4.045,53 €
P 10 3.196,60 € 3.301,40 € 3.594,86 € 3.736,35 € 3.825,43 €
P 9 3.039,39 € 3.196,60 € 3.301,40 € 3.500,53 € 3.584,38 €
P 8 2.796,54 € 2.932,80 € 3.107,51 € 3.248,61 € 3.444,31 €
P 7 2.635,53 € 2.796,54 € 3.044,26 € 3.168,10 € 3.295,68 €
P 6 2.204,53 € 2.363,07 € 2.511,69 € 2.827,51 € 2.908,02 € 3.056,61 €
P 4 2.110,26 € 2.176,96 € 2.222,06 € 2.255,40 € 2.278,94 € 2.314,25 € 

.“

III. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – 
Anhang C

 Anhang C wird mit folgender Tabelle 
(mittlere Werte) neu gefasst:

 „Stundenentgelte für Anhang A

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig 
ab 1.1.2017

EG 15 28,51 € 
EG 14 26,23 € 
EG 13 25,05 € 
EG 12 23,78 € 
EG 11 21,67 € 
EG 10 19,98 € 
EG 9c 19,74 € 
EG 9b 18,84 € 

.
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 Stundenentgelte für Anhang B

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig 
ab 1.1.2017

P 16 25,77 € 
P 15 24,07 € 
P 14 22,75 € 
P 13 21,31 € 
P 12 20,52 € 
P 11 19,79 € 
P 10 18,89 € 
P 9 18,60 €  
P 8 17,77 €  
P 7 17,03 € 
P 6 15,77 € 
P 4 13,33 €

.“

IV. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – 
Anhang D

 Anhang D der Anlage 31 zu den AVR 
wird wie folgt gefasst:

 „Entgeltgruppen für Mitarbeiter im 
Pflegedienst in Krankenhäusern

 Grundsätzliche Eingruppierungsrege-
lungen

1. Wissenschaftliche Hochschulbildung

 1Eine abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulbildung liegt vor, wenn 
das Studium

a) an einer Universität, Technischen 
Hochschule, Pädagogischen Hoch-
schule, Kunsthochschule oder 
einer anderen nach Landesrecht 
anerkannten Hochschule (außer 
Fachhochschulen) mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Magister-
prüfung oder mit einer Diplomprü-
fung beendet worden ist oder 

b) mit einer Masterprüfung beendet 
worden ist.

 2Diesen Prüfungen steht eine Pro-
motion oder die Akademische Ab-
schlussprüfung (Magisterprüfung) 
einer Philosophischen Fakultät nur 
in den Fällen gleich, in denen die 
Ablegung einer ersten Staatsprü-
fung, einer Masterprüfung oder 
einer Diplomprüfung nach den ein-
schlägigen Ausbildungsvorschrif-
ten nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche 

Hochschulbildung im Sinne des 
Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der sei-
nerseits mindestens das Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) 
oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Regel-
studienzeit von mindestens acht 
Semestern – ohne etwaige Praxis-
semester, Prüfungssemester o. Ä. 
– vorschreibt. 4Ein Bachelorstudi-
engang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als 
sechs Semester für den Abschluss 
vorgeschrieben sind. 5Der Master-
studiengang muss nach den Re-
gelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an 
einer ausländischen Hochschule gilt 
als abgeschlossene wissenschaft-
liche Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen staatlichen An-
erkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.

2. Hochschulbildung

 1Eine abgeschlossene Hochschulbil-
dung liegt vor, wenn von einer Hoch-
schule im Sinne des § 1 HRG ein 
Diplomgrad mit dem Zusatz „Fach-
hochschule“ („FH“), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschluss-
grad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 2Die Abschlussprüfung muss 
in einem Studiengang abgelegt wor-
den sein, der seinerseits mindestens 
das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlä-
gige fachgebundene Hochschulreife) 
oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Regelstudi-
enzeit von mindestens sechs Semes-
tern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 
3Der Bachelorstudiengang muss nach 
den Regelungen des Akkreditierungs-
rats akkreditiert sein. 4Dem gleichge-
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heits- und Kinderkrankenpfleger bzw. 
als Altenpfleger eingruppiert.

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger, die die Tätigkeiten von Gesund-
heits- und Krankenpfleger oder von 
Altenpfleger ausüben, sind als Ge-
sundheits- und Krankenpfleger bzw. 
als Altenpfleger eingruppiert.

4.  Altenpfleger, die die Tätigkeiten von 
Gesundheits- und Krankenpfleger aus-
üben, sind als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger eingruppiert.

5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für 
Pfleger sind auch Hebammen und 
Entbindungspfleger, die die Tätigkeit 
von Gesundheits- und Krankenpfle-
gern oder von Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegern auszuüben haben, 
eingruppiert.

6.  Zu der entsprechenden Tätigkeit von 
Pflegehelfern bzw. von Pflegern ge-
hört auch die Tätigkeit in Ambulanzen, 
Blutzentralen und Dialyseeinheiten, 
soweit es sich nicht überwiegend um 
eine Verwaltungs- oder Empfangstä-
tigkeit handelt.

7.  Die Bezeichnungen
 Gesundheits- und Krankenpflegehel-

fer umfassen auch Krankenpflegehel-
fer,

 Gesundheits- und Krankenpfleger um-
fassen auch Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger umfassen auch 
Kinderkrankenschwestern und Kin-
derkrankenpfleger.

a) Entgeltgruppen zu Anhang B

 Entgeltgruppe P 4
 Pflegehelfer mit entsprechender Tä-

tigkeit.
 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

 Entgeltgruppe P 6
 Pflegehelfer mit mindestens einjäh-

riger Ausbildung und entsprechen-
der Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

V. Entgeltgruppe P 7

1 Pfleger mit mindestens dreijähriger 
Ausbildung und entsprechender Tätig-
keit.

stellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien. 5Nr. 1 Satz 6 gilt 
entsprechend.

3. Übergangsregelungen zu in der DDR 
erworbenen Abschlüssen 

 1Aufgrund des Artikels 37 des Eini-
gungsvertrages und der Vorschriften 
hierzu als gleichwertig festgestell-
te Abschlüsse, Prüfungen und Be-
fähigungsnachweise stehen ab dem 
Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den 
Tätigkeitsmerkmalen geforderten ent-
sprechenden Anforderungen gleich. 
2Ist die Gleichwertigkeit erst nach 
Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse 
festgestellt worden, gilt die Gleich-
stellung ab der Feststellung. 

4. Unterstellungsverhältnisse

 1Bei der Zahl der unterstellten oder 
in der Regel unterstellten bzw. beauf-
sichtigten oder der in dem betreffen-
den Bereich beschäftigten Personen 
zählen Teilzeitbeschäftigte entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen 
im Arbeitsvertrag vereinbarten Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
einer/eines Vollzeitbeschäftigten. 2Für 
die Eingruppierung ist es unschädlich, 
wenn im Organisations- und Stellen-
plan zur Besetzung ausgewiesene 
Stellen nicht besetzt sind.

5. Ständige Vertreter 

 Ständige Vertreter sind nicht die Ver-
treter in Urlaubs- und sonstigen Ab-
wesenheitsfällen.

I. Mitarbeiter in der Pflege

 Vorbemerkungen

1. Die Bezeichnung „Pflegehelfer“ um-
fasst auch Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer sowie Altenpflegehelfer. 
Die Bezeichnung „Pfleger“ umfasst 
Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger sowie Altenpfleger in allen Fach-
richtungen bzw. Spezialisierungen.

2. Gesundheits- und Krankenpfleger, die 
die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern oder von Al-
tenpflegern ausüben, sind als Gesund-
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 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 
und 7)

2 Operationstechnische Assistenten so-
wie Anästhesietechnische Assistenten 
mit abgeschlossener Ausbildung nach 
der DKG-Empfehlung vom 17. Sep-
tember 2013 in der jeweiligen Fassung 
oder nach gleichwertiger landesrecht-
licher Regelung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 8

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
aufgrund  besonderer Schwierigkeit 
erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 1 heraushebt.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 6)

2 Praxisanleiter in der Pflege mit be-
rufspädagogischer Zusatzqualifikation 
nach bundesrechtlicher Regelung und 
entsprechender Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

3 Hebammen und Entbindungspfleger 
mit mindestens dreijähriger Ausbil-
dung und entsprechender Tätigkeit.

4 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich 
aufgrund besonderer Schwierigkeit 
erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 2 heraushebt.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 6) 

Entgeltgruppe P 9

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 1 mit abgeschlossener 
Fachweiterbildung und entsprechen-
der Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 
und 6)

2 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
Fallgruppe 1 mit erfolgreich abge-
schlossener Fachweiterbildung zur 
Hygienefachkraft und entsprechender 
Tätigkeit.

b) Entgeltgruppen zu Anhang A

Entgeltgruppe 9b

 Mitarbeiter mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und einer den Anforderun-
gen der Anmerkung Nr. 7 entsprechenden 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 

aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 7)

 Entgeltgruppe 9c

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass 
sie besonders verantwortungsvoll ist.

 Entgeltgruppe 10

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich min-
destens zu einem Drittel durch besonde-
re Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt.

 Entgeltgruppe 11

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

 Entgeltgruppe 12

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
11 heraushebt.

 Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkma-
len der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b 
bis 12

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis 
P 9, die die Grund- und Behandlungs-
pflege zeitlich überwiegend bei 

a) an schweren Infektionskrankheiten 
erkrankten Patienten (z. B. Tuber- 
kulose-Patientinnen oder -Patien-
ten), die wegen der Ansteckungs-
gefahr in besonderen Infektionsab-
teilungen oder Infektionsstationen 
untergebracht sind, 

b) Kranken in geschlossenen oder 
halbgeschlossenen (Open-door-
system) psychiatrischen Abteilun-
gen oder Stationen, 

c) Kranken in geriatrischen Abteilun-
gen und Stationen, 

d) Gelähmten oder an multipler Skle-
rose erkrankten Patienten, 

e) Patienten nach Transplantationen 
innerer Organe oder von Knochen-
mark, 

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Pati-
enten, 
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g) Patienten, bei denen Chemotherapi-
en durchgeführt oder die mit Strah-
len oder mit inkorporierten radioak-
tiven Stoffen behandelt werden, 

 ausüben, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine monatliche Zulage in 
Höhe von 46,02 Euro.

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis 
P 9, die zeitlich überwiegend in Ein-
heiten für Intensivmedizin (Stationen 
für Intensivbehandlungen und Intensi-
vüberwachung sowie Wachstationen, 
die für Intensivüberwachung einge-
richtet sind) Patienten pflegen, erhal-
ten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
monatliche Zulage von 46,02 Euro. 

3. 1Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 
bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege bei schwerbrandverletz-
ten Patienten in Einheiten für Schwer-
brandverletzte, denen durch die 
Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der 
Feuerwehr Hamburg Schwerbrand-
verletzte vermittelt werden, ausüben, 
erhalten eine Zulage in Höhe von 1,80 
Euro für jede volle Arbeitsstunde die-
ser Pflegetätigkeit. 2Eine nach den An-
merkungen Nrn. 1 und 2 zustehende 
Zulage vermindert sich um den Be-
trag, der in demselben Kalendermonat 
nach Satz 1 zusteht. 

4. Tätigkeiten, die sich aufgrund beson-
derer Schwierigkeit erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind 

a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in 
denen eine Fachweiterbildung nach 
der DKG-Empfehlung zur Wei-
terbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-) Krankenpflegekräften 
(siehe Anmerkung Nr. 6) vorgese-
hen ist, oder 

b) die Wahrnehmung einer der folgen-
den besonderen pflegerischen Auf-
gaben außerhalb von Spezialberei-
chen nach Buchstabe a: 
- Wundmanager, 
- Gefäßassistent, 
- Breast Nurse/Lactation, 
- Painnurse oder 

c) die Tätigkeit im Case- oder Care-
management.

5. Auf Pfleger in Psychiatrien und 
psychiatrischen Krankenhäusern 
oder Einrichtungen, die aufgrund 
Erfüllung der Anforderung des 
Buchstaben a) der Anmerkung Nr. 
4 in Entgeltgruppe P 8 eingruppiert 
sind, finden 

a) Buchstabe b) der Anmerkung Nr. 
1 und 

b) Abschnitt VIII Absatz e) Nr. 4 
Unterabsatz 1 der Anlage 1 zu 
den AVR

keine Anwendung.

6. Bei der Fachweiterbildung muss 
es sich um eine Fachweiterbildung 
nach § 1 der DKG-Empfehlung zur 
pflegerischen Weiterbildung vom 
29. September 2015 in der jeweili-
gen Fassung oder um eine gleich-
wertige Weiterbildung nach § 21 
dieser DKG-Empfehlung handeln.

7. Die hochschulische Ausbildung be-
fähigt darüber hinaus insbesondere 

a) zur Steuerung und Gestaltung 
hochkomplexer Pflegeprozesse 
auf der Grundlage wissenschafts-
basierter oder wissenschaftsori-
entierter Entscheidungen, 

b) vertieftes Wissen über Grund-
lagen der Pflegewissenschaft, 
des gesellschaftlich institutio-
nellen Rahmens des pflegeri-
schen Handelns sowie des nor-
mativ-institutionellen Systems 
der Versorgung anzuwenden und 
die Weiterentwicklung der ge-
sundheitlichen und pflegerischen 
Versorgung dadurch maßgeblich 
mitzugestalten, 

c) sich Forschungsgebiete der pro-
fessionellen Pflege auf dem 
neuesten Stand der gesicherten 
Erkenntnisse erschließen und 
forschungsgestützte Problemlö-
sungen wie auch neue Techno-
logien in das berufliche Handeln 
übertragen zu können sowie be-
rufsbezogene Fort- und Weiter-
bildungsbedarfe zu erkennen, 

d) sich kritisch reflexiv und analy-
tisch sowohl mit theoretischem 
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als auch praktischem Wissen 
auseinandersetzen und wissen-
schaftsbasiert innovative Lö-
sungsansätze zur Verbesserung 
im eigenen beruflichen Hand-
lungsfeld entwickeln und imple-
mentieren zu können und 

e) an der Entwicklung von Quali-
tätsmanagementkonzepten, Leit-
linien und Expertenstandards 
mitzuwirken. 

II. Leitende Mitarbeiter in der Pflege
 Vorbemerkungen

1. 1Dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für 
Leitungskräfte in der Pflege wird folgen-
de regelmäßige Organisationsstruktur zu 
Grunde gelegt:

a) Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt 
die unterste Leitungsebene dar. Einer 
Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind 
in der Regel nicht mehr als neun Mit-
arbeiter unterstellt. 

b) Die Station ist die kleinste organisa-
torische Einheit. Einer Stationsleitung 
sind in der Regel nicht mehr als zwölf 
Mitarbeiter unterstellt. 

c) Ein Bereich bzw. eine Abteilung um-
fasst in der Regel mehrere Stationen. 
Einer Bereichs- bzw. Abteilungslei-
tung sind in der Regel nicht mehr als 
48 Mitarbeiter unterstellt.

 2Die Mitarbeiter müssen fachlich unter-
stellt sein.

2. Soweit für vergleichbare organisatorische 
Einheiten von den vorstehenden Bezeich-
nungen abweichende Bezeichnungen ver-
wandt werden, ist dies unbeachtlich.

3. Diese Regelungen gelten auch für Lei-
tungskräfte in der Entbindungspflege.

a) Entgeltgruppen zu Anhang B

 Entgeltgruppe P 9

 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Gruppenleitern oder Teamleitern.

 (Hierzu Anmerkung)

Entgeltgruppe P 10

1 Mitarbeiter als Gruppenleiter oder 
Teamleiter.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 

von Gruppenleitern oder Teamlei-
tern der Entgeltgruppe P 11 Fall-
gruppe 1.

Entgeltgruppe P 11

1 Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. 
Teamleiter mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit oder von 
großen Gruppen oder Teams.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Stationsleitern.

Entgeltgruppe P 12

1 Mitarbeiter als Stationsleiter.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Stationsleitern der Entgelt-
gruppe P 13 oder von Bereichslei-
tern oder Abteilungsleitern.

 Entgeltgruppe P 13

 Mitarbeiter als Stationsleiter mit 
einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit oder von großen Stationen.

Entgeltgruppe P 14

1 Mitarbeiter als Bereichsleiter oder 
als Abteilungsleiter.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Bereichsleitern der Entgelt-
gruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

 Mitarbeiter als Bereichsleiter oder als 
Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich 
durch den Umfang und die Bedeutung 
ihres Aufgabengebietes sowie durch 
große Selbständigkeit erheblich aus 
der Entgeltgruppe P 14 heraushebt 
oder von großen Bereichen bzw. Ab-
teilungen.

 Entgeltgruppe P 16

 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 
heraushebt.

b) Entgeltgruppen zu Anhang A

Entgeltgruppe 13

1 Mitarbeiter mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
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grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwer-
tiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Maß der da-
mit verbundenen Verantwortung

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

 Anmerkung

 Diese Mitarbeiter erhalten die Zulage 
nach den Anmerkungen Nrn. 1 und 
2 zu Abschnitt I ebenfalls, wenn alle 
dem Gruppenleiter bzw. dem Team-
leiter durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellten Pflegekräfte 

Anspruch auf die jeweilige Zulage 
haben.“

VI. Neuer Anhang F zur Anlage 31 zu den AVR – 
Überleitung

 Es wird ein neuer Anhang F mit folgendem In-
halt in die Anlage 31 zu den AVR eingefügt:

 „Überleitungsregelung für Bestandsmitarbeiter

Präambel
 Diese Überleitungsregelung dient der Umset-

zung des Bundesbeschlusses vom 08.12.2016, 
mit welchem eine neue Entgeltordnung einge-
führt wird. Sie regelt die Überleitung von Be-
standsmitarbeitern in die neu eingeführte Pfle-
getabelle.

§ 1 Geltungsbereich
 1Diese Überleitungsregelung gilt für Mitarbeiter 

im Sinne des § 1 der Anlage 31, die am Tag vor 
dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung in 
einem Dienstverhältnis standen, das am Tag des 
Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung fortbe-
steht, für die Dauer des ununterbrochen fortbe-
stehenden Dienstverhältnisses. 2Unterbrechun-
gen von bis zu einem Monat sind unschädlich.

§ 2 Überleitung
(1) Die Überleitung der Mitarbeiter erfolgt, so-

weit in den nachfolgenden Absätzen nicht 
abweichend geregelt, stufengleich und un-
ter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurück-
gelegten Stufenlaufzeit nach folgender Zu-
ordnungstabelle:

Kr-Anwendungs- 
tabelle

Pflegetabelle

Kr 12a P 16
Kr 11b P 15
Kr 11a P 14
Kr 10a P 13
Kr 9d P 12
Kr 9c P 11
Kr 9b P 10
Kr 9a P 9
Kr 8a P 8
Kr 7a P 7
Kr 4a P 6
Kr 3a P 4

(2) 1Aus der Stufe 1 der Entgeltgruppe Kr 7a 
und Kr 8a erfolgt die Überleitung in die 
Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 un-
ter Mitnahme der in der Stufe 1 zurückge-
legten Stufenlaufzeit. 2Erfolgt die Überlei-



Kirchliches Amtsblatt Münster 2017 Nr. 6114

tung aus der Stufe 2 der Entgeltgruppe Kr 
7a oder Kr 8a, wird die Stufenlaufzeit der 
Stufe 1 auf die Stufenlaufzeit der Stufe 2 
der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 angerech-
net. 3Ist durch eine Verkürzung der Stu-
fenlaufzeit am Tag des Inkrafttretens der 
neuen Entgeltordnung die Stufenlaufzeit 
zum Erreichen der nächsthöheren Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe erfüllt, beginnt in 
dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlauf-
zeit neu. 4Mitarbeiter in den Entgeltgruppen 
Kr 9a bis Kr 11a, die am Tag vor dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung in der 
Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mindestens 
fünf Jahren zurückgelegt haben, werden der 
Stufe 6 der Entgeltgruppe, in die sie gemäß 
Absatz 1 übergeleitet werden, zugeordnet. 
§ 3 Abs. 1 und 2 bleibt unberührt.

(3) Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttre-
ten der neuen Entgeltordnung durch Zuord-
nung nach Anhang B in der Fassung vom 
31.12.2016 in der Vergütungsgruppe Kr 5a 
Ziffer 9 (Hebammen/Entbindungspfleger, 
die durch ausdrückliche Anordnung zur/
zum Vorsteherin/Vorsteher des Kreißsaals 
bestellt sind) eingruppiert sind, werden 
stufengleich und unter Beibehaltung der in 
ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in 
die Entgeltgruppe P 8 übergeleitet.

(4) Für Mitarbeiter, die am Tag vor dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung durch 
Zuordnung nach Anhang B in der Fassung 
vom 31.12.2016 in der Vergütungsgruppe 
Kr 2 Ziffer 3 eingruppiert und die am Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung 
der Entgeltgruppe P 6 zugeordnet sind, ist 
abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 der An-
lage 31 zu den AVR die Endstufe die Stufe 
3.

(5) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppe Kr 13 
Ziffer 2 und 3 der Anlage 2a zu den AVR 
werden in die Entgeltgruppe P 16 überge-
leitet. Mitarbeiter der Vergütungsgruppe Kr 
14 der Anlage 2a zu den AVR werden in die 
Entgeltgruppe 13 übergeleitet. 2Die §§ 2 
und 3 des Anhangs E finden  entsprechend 
Anwendung.

§ 3 Höhergruppierung
(1) 1Ergibt sich nach der neuen Entgeltordnung 

eine höhere Entgeltgruppe, sind die Mit-
arbeiter auf Antrag in der Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich nach Abschnitt I der 
Anlage 1 zu den AVR ergibt. 2Der Antrag 
kann nur innerhalb eines Jahres ab dem Tag 

des Inkrafttretens der neuen Entgeltord-
nung gestellt werden und wirkt auf den Tag 
des Inkrafttretens zurück. 3Nach dem Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltord-
nung eingetretene Änderungen der Stufen-
zuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe 
bleiben bei der Stufenzuordnung unberück-
sichtigt. 4Ruht das Dienstverhältnis am 
Tag des Inkrafttretens der neuen Entgelt-
ordnung, beginnt die Frist von einem Jahr 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der 
Antrag wirkt auf den Tag des Inkrafttretens 
der neuen Entgeltordnung zurück. 5Abwei-
chend von § 23 Allgemeiner Teil AVR be-
trägt die Ausschlussfrist für die Geltendma-
chung von Vergütungsansprüchen aufgrund 
Höhergruppierung ein Jahr ab dem Tag des 
Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung. 
6Ruht das Dienstverhältnis am Tag des In-
krafttretens der neuen Entgeltordnung, be-
ginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit.

(2) 1Die Stufenzuordnung in der höheren Ent-
geltgruppe richtet sich nach den Rege-
lungen für Höhergruppierungen in der am 
31.12.2016 gültigen Fassung. 2Fallen am 
Tag des Inkrafttretens der neuen Entgelt-
ordnung ein Stufenaufstieg und die Hö-
hergruppierung zusammen, erfolgt erst der 
Stufenaufstieg und anschließend die Höher-
gruppierung.

(3) 1Mitarbeiter, die am Tag des Inkrafttretens 
der neuen Entgeltordnung nach Abs. 1 aus 
den Stufen 3, 4 oder 5 der Entgeltgruppe 
P 7 in die Entgeltgruppe P 8 höhergruppiert 
werden, erhalten zusätzlich zu ihrem Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe P 8
- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 

2 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 3 der Entgeltgrup-
pe P 7,

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 
4 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 4 der Entgeltgrup-
pe P 7,

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 
5 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 5 der Entgeltgrup-
pe P 7

 eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 
Euro, sofern und solange sie nach der An-
merkung Nr. 1 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Anhang D der Anlage 31 zu den AVR in der 
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Fassung vom 31.12.2016 einen Anspruch 
auf eine monatliche Zulage gehabt hätten. 
2Für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 
im Anschluss an die Stufenlaufzeit der Stu-
fe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe 
P 7 erhalten die Mitarbeiter unter den son-
stigen Voraussetzungen des Satzes 1 eine 
monatliche Zulage in Höhe von 23,01 Euro.

(4) Mitarbeiter, die keinen Antrag nach Abs. 
1 innerhalb der Ausschlussfrist stellen, 
verbleiben für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe.

G. Anlage 32 zu den AVR

I. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR
1. In § 1 Abs. 1 Buchstabe e werden hinter 

dem Wort „Pflegediensten“ die Wörter 
„oder teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen“ eingefügt.

2. In § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a wird die 
Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9“ durch 
die Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9b“ 
und die Angabe „Entgeltgruppen 10 bis 
15“ durch die Angabe „Entgeltgruppen 9c 
bis 15 “ ersetzt.

3. In § 12 Abs. 1 wird ein neuer Satz 3 ein-
gefügt:

 „3Soweit in dieser Anlage auf bestimmte 
Entgeltgruppen Bezug genommen wird, 
entspricht

 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe

  P 4  3
  P 6  4
  P 7  7
  P 8  8
  P 9, P 10  9a
  P 11  9b
  P 12  9c
  P 13  10
  P 14, P 15 11
  P 16 12.”

4. § 13a wird wie folgt gefasst:

 „(1) Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 
ist Eingangsstufe in den Entgeltgruppen P 
7 bis P 16 die Stufe 2.

 (2) 1Abweichend von § 13 Abs. 3 Satz 1 
wird in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 
die Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2 er-
reicht.

 Anmerkung zu Absatz 2: 

 Absatz 2 findet keine Anwendung auf 
Mitarbeiter, die mindestens zur Hälfte 
eine oder mehrere der folgenden Tätig-
keiten auszuüben haben: 

- Erfüllung von Pflegeaufgaben an Pa-
tienten von psychiatrischen oder neu-
rologischen Krankenhäusern, die nicht 
in diesen Krankenhäusern unterge-
bracht sind,

- dem zentralen Sterilisationsdienst vor-
stehen.“

5. § 14 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhe-
re Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter 
der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in 
der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht 
haben. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der 
Höhergruppierung. 3Bei einer Eingrup-
pierung in eine niedrigere Entgeltgrup-
pe ist der Mitarbeiter der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 4Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung 
wirksam wird, das entsprechende Tabel-
lenentgelt aus der im Satz 1 oder Satz 3 
festgelegten Stufe der betreffenden Ent-
geltgruppe.“

6. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „in den Entgeltgruppen 9 
bis 12“ wird durch die Angabe „in den 
Entgeltgruppen 9a bis 12“ ersetzt.

b) Die Angabe „90 v. H.“ wird durch die 
Angabe „86 v. H.“,

 die Angabe „80 v. H.“ wird durch die 
Angabe „76 v. H.“ und

 die Angabe „60 v. H.“ wird durch die 
Angabe „56 v. H.“ ersetzt.

7. In § 16 wird die Anmerkung zu Absatz 2 
wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Nr. 1.

b) Es wird eine Nr. 2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

 „1Wegen der am 08.12.2016 verein-
barten Festschreibung der Jahresson-
derzahlung beträgt abweichend von 
Absatz 2 Satz 1 der Bemessungssatz 
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für die Jahressonderzahlung im Ka-
lenderjahr 2017

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8  
82,05 v. H.,

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. und

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H.

 2Ab dem Kalenderjahr 2018 beträgt 
mit dem Wirksamwerden einer allge-
meinen Entgeltanpassung der Bemes-
sungssatz

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8  
82,05 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H. : [(100 + x) : 100],

 wobei x jeweils dem Vomhundertsatz 
der allgemeinen Entgeltanpassung im 
Jahr 2018 entspricht. 3Die nach Satz 
2 berechneten Bemessungssätze sind 
auf zwei Stellen nach dem Komma 
kaufmännisch zu runden. 4Für die ab 
dem Kalenderjahr 2019 gültigen Be-
messungssätze wird die Berechnung 
analog der in den Sätzen 2 und 3 be-
schriebenen Berechnungsformel er-
mittelt. 5Ab dem Jahr 2020 gelten die 
in Absatz 2 Satz 1 ausgewiesenen Be-
messungssätze.“

II. Anlage 32 zu den AVR– Anhänge A und B

1. Anhang A wird mit folgenden Tabellen (mitt-
lere Werte) neu gefasst:

 „Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich 
für die Überleitung und Höhergruppierung 
der Mitarbeiter nach Anhang G:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

EG 15 4.280,05 € 4.748,72 € 4.923,20 € 5.546,38 € 6.020,00 € 6.331,60 €
EG 14 3.876,23 € 4.299,99 € 4.549,26 € 4.923,20 € 5.496,55 € 5.808,12 €
EG 13 3.573,37 € 3.963,48 € 4.175,38 € 4.586,64 € 5.159,99 € 5.396,82 €
EG 12 3.204,27 € 3.552,17 € 4.050,72 € 4.486,96 € 5.047,84 € 5.297,11 €
EG 11 3.095,36 € 3.427,56 € 3.676,82 € 4.050,72 € 4.592,90 € 4.842,18 €
EG 10 2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 €
EG 9c 2.897,54 € 3.145,50 € 3.442,50 € 3.664,61 € 3.997,76 € 4.142,12 €
EG 9b 2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 €

.

Gültig ab 01.01.2017:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

EG 15 4.380,63 € 4.860,31 € 5.038,90 € 5.676,72 € 6.161,47 € 6.480,39 €
EG 14 3.967,32 € 4.401,04 € 4.656,17 € 5.038,90 € 5.625,72 € 5.944,61 €
EG 13 3.657,34 € 4.056,62 € 4.273,50 € 4.694,43 € 5.281,25 € 5.523,65 €
EG 12 3.279,57 € 3.635,65 € 4.145,91 € 4.592,40 € 5.166,46 € 5.421,59 €
EG 11 3.168,10 € 3.508,11 € 3.763,23 € 4.145,91 € 4.700,83 € 4.955,97 €
EG 10 3.056,61 € 3.380,51 € 3.635,65 € 3.890,80 € 4.375,54 € 4.490,35 €
EG 9c 2.965,63 € 3.219,42 € 3.523,40 € 3.750,73 € 4.091,71 € 4.239,46 €
EG 9b 2.711,10 € 2.994,70 € 3.143,33 € 3.546,35 € 3.865,28 € 4.120,39 €

.“
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2. Anhang B wird mit folgenden Tabellen (mitt-
lere Werte) neu gefasst:

 „Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich 
für die Überleitung und Höhergruppierung 
der Mitarbeiter nach Anhang G:
Entgelt-
gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

P 16  3.957,76 € 4.096,51 € 4.544,51 € 5.066,75 € 5.297,11 € 
P 15  3.872,77 € 3.999,74 € 4.317,18 € 4.697,09 € 4.842,18 € 
P 14  3.779,07 € 3.902,98 € 4.212,74 € 4.633,60 € 4.710,40 € 
P 13  3.685,38 € 3.806,21 € 4.108,29 € 4.326,40 € 4.382,72 € 
P 12  3.497,98 € 3.612,67 € 3.899,39 € 4.075,52 € 4.157,44 € 
P 11  3.310,59 € 3.419,14 € 3.690,50 € 3.870,72 € 3.952,64 € 
P 10  3.123,20 € 3.225,60 € 3.512,32 € 3.650,56 € 3.737,60 € 
P 9  2.969,60 € 3.123,20 € 3.225,60 € 3.420,16 € 3.502,08 € 
P 8  2.732,33 € 2.865,46 € 3.036,16 € 3.174,02 € 3.365,23 € 
P 7  2.575,02 € 2.732,33 € 2.974,36 € 3.095,36 € 3.220,01 € 
P 6 2.153,91 € 2.308,81 € 2.454,02 € 2.762,59 € 2.841,25 € 2.986,43 € 
P 4 2.032,03 € 2.096,25 € 2.139,68 € 2.171,79 € 2.194,45 € 2.228,45 €

.
 Gültig ab 01.01.2017:

Entgelt-

gruppe

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

P 16 4.050,77 € 4.192,78 € 4.651,31 € 5.185,82 € 5.421,59 €
P 15 3.963,78 € 4.093,73 € 4.418,63 € 4.807,47 € 4.955,97 €
P 14 3.867,88 € 3.994,70 € 4.311,74 € 4.742,49 € 4.821,09 €
P 13 3.771,99 € 3.895,66 € 4.204,83 € 4.428,07 € 4.485,71 €
P 12 3.580,18 € 3.697,57 € 3.991,03 € 4.171,29 € 4.255,14 €
P11 3.388,39 € 3.499,49 € 3.777,23 € 3.961,68 € 4.045,53 €
P 10 3.196,60 € 3.301,40 € 3.594,86 € 3.736,35 € 3.825,43 €
P 9 3.039,39 € 3.196,60 € 3.301,40 € 3.500,53 € 3.584,38 €
P 8 2.796,54 € 2.932,80 € 3.107,51 € 3.248,61 € 3.444,31 €
P 7 2.635,53 € 2.796,54 € 3.044,26 € 3.168,10 € 3.295,68 €
P 6 2.204,53 € 2.363,07 € 2.511,69 € 2.827,51 € 2.908,02 € 3.056,61 €
P 4 2.110,26 € 2.176,96 € 2.222,06 € 2.255,40 € 2.278,94 € 2.314,25 € 

.“
III. Anlage 32 zu den AVR – Anhang C

 Anhang C wird mit folgender Tabelle (mittlere 
Werte) neu gefasst:

 „Stundenentgelte für Anhang A:

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig 
ab 1.1.2017

EG 15 28,51 €
EG 14 26,23 €
EG 13 25,05 €
EG 12 23,78 €
EG 11 21,67 €
EG 10 19,98 €
EG 9c 19,74 €
EG 9b 18,84 €

.
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 Stundenentgelte für Anhang B

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig 
ab 1.1.2017

P 16 25,77 €
P 15 24,07 €
P 14 22,75 €
P 13 21,31 €
P 12 20,52 €
P 11 19,79 €
P 10 18,89 €
P 9 18,60 €
P 8 17,77 €
P 7 17,03 €
P 6 15,77 €
P 4 13,33 €

.“

IV. Anlage 32 zu den AVR – Anhang D

 Anhang D der Anlage 32 zu den AVR wird wie 
folgt gefasst:

 „Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Buchstaben a bis d

 Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen

 Es gelten die grundsätzlichen Eingruppierungs-
regelungen des Anhangs D der Anlage 31 zu den 
AVR entsprechend.

I. Mitarbeiter in der Pflege
 Vorbemerkungen

1. Die Bezeichnung „Pflegehelfer“ umfasst 
auch Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer sowie Altenpflegehelfer. Die Bezeich-
nung „Pfleger“ umfasst Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger sowie Altenpfleger in 
allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierun-
gen.

2.  Gesundheits- und Krankenpfleger, die die 
Tätigkeiten von Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegern oder von Altenpfle-
gern ausüben, sind als Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger bzw. als Altenpfle-
ger eingruppiert.

3.  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Krankenpfleger oder von Altenpfleger 
ausüben, sind als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger bzw. als Altenpfleger eingrup-
piert.

4. Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Ge-
sundheits- und Krankenpfleger ausüben, 
sind als Gesundheits- und Krankenpfleger 
eingruppiert.

5.  Die Bezeichnungen

 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 
umfassen auch Krankenpflegehelfer,

 Gesundheits- und Krankenpfleger um-
fassen auch Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger umfassen auch Kin-
derkrankenschwestern und Kinderkran-
kenpfleger.

a) Entgeltgruppen zu Anhang B

 Entgeltgruppe P 4

 Pflegehelfer mit entsprechender Tätig-
keit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

 Entgeltgruppe P 6

 Pflegehelfer mit mindestens einjäh-
riger Ausbildung und entsprechender 
Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

 Entgeltgruppe P 7

 Pfleger mit mindestens dreijähriger 
Ausbildung und entsprechender Tätig-
keit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 
und 7)

 Entgeltgruppe P 8

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7, 
deren Tätigkeit sich aufgrund be-
sonderer Schwierigkeit erheblich 
aus der Entgeltgruppe P 7 heraus-
hebt.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 5)

2 Praxisanleiter in der Pflege mit be-
rufspädagogischer Zusatzqualifika-
tion nach bundesrechtlicher Rege-
lung und entsprechender Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 9

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
mit abgeschlossener Fachweiterbil-
dung und entsprechender Tätigkeit.

 (Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 bis 3 
und 6)
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2 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 7 
mit erfolgreich abgeschlossener 
Fachweiterbildung zur Hygiene-
fachkraft und entsprechender Tä-
tigkeit.

b) Entgeltgruppen zu Anhang A

 Entgeltgruppe 9b

 Mitarbeiter mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und einer den An-
forderungen der Anmerkung Nr. 7 ent-
sprechenden Tätigkeit sowie sonstige 
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 7)

 Entgeltgruppe 9c

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Entgeltgruppe 9b he-
raushebt, dass sie besonders verant-
wortungsvoll ist.

 Entgeltgruppe 10

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich min-
destens zu einem Drittel durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

 Entgeltgruppe 11

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung aus der Entgeltgruppe 9c heraus-
hebt.

 Entgeltgruppe 12

 Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Ver-
antwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 heraushebt.

 Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 
und 9b bis 12

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 
bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege zeitlich überwiegend 
bei 

a) an schweren Infektionskrankhei-
ten erkrankten Patienten (z. B. 
Tuberkulose-Patientinnen oder 
-Patienten), die wegen der Anste-
ckungsgefahr in besonderen In-
fektionsabteilungen oder Infekti-
onsstationen untergebracht sind, 

b) Kranken in geschlossenen oder 
halbgeschlossenen (Open-door-
system) psychiatrischen Abtei-
lungen oder Stationen, 

c) Kranken in geriatrischen Abtei-
lungen und Stationen, 

d) Gelähmten oder an multipler Sk-
lerose erkrankten Patienten, 

e) Patienten nach Transplantationen 
innerer Organe oder von Kno-
chenmark, 

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten 
Patienten, 

g) Patienten, bei denen Chemothe-
rapien durchgeführt oder die mit 
Strahlen oder mit inkorporierten 
radioaktiven Stoffen behandelt 
werden, 

 ausüben, erhalten für die Dauer die-
ser Tätigkeit eine monatliche Zula-
ge in Höhe von 46,02 Euro.

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 
4 bis P 9, die zeitlich überwiegend 
in Einheiten für Intensivmedizin 
(Stationen für Intensivbehandlun-
gen und Intensivüberwachung so-
wie Wachstationen, die für Inten-
sivüberwachung eingerichtet sind) 
Patienten pflegen, erhalten für die 
Dauer dieser Tätigkeit eine monat-
liche Zulage von 46,02 Euro. 

3. (entfällt)

4. Tätigkeiten, die sich aufgrund be-
sonderer Schwierigkeit erheblich 
aus der Entgeltgruppe P 7 heraus-
heben, sind solche, die besondere, 
durch eine Weiterbildung erwor-
bene Kenntnisse oder Fähigkeiten 
erfordern. Die schwierige Tätigkeit 
muss überwiegend ausgeübt wer-
den. Die Weiterbildung muss einen 
Gesamtumfang von mindestens 
220 Stunden (Theorie und Praxis) 
haben.

5. Auf Pfleger in Einrichtungen, die 
aufgrund Erfüllung der Anforde-
rung der Anmerkung Nr. 4 in Ent-
geltgruppe P 8 eingruppiert sind, 
finden 
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a) Buchstabe b) der Anmerkung Nr. 
1 und 

b) Abschnitt VIII Absatz e) Nr. 4 
Unterabsatz 1 der Anlage 1 zu 
den AVR

keine Anwendung. 

6. Die Fachweiterbildung muss ei-
ner solchen im Sinne von § 1 der 
DKG-Empfehlung zur pflegeri-
schen Weiterbildung vom 29. Sep-
tember 2015 in der jeweiligen Fas-
sung gleichwertig sein.

7. Die hochschulische Ausbildung be-
fähigt darüber hinaus insbesondere 

a) zur Steuerung und Gestaltung 
hochkomplexer Pflegeprozesse 
auf der Grundlage wissenschafts-
basierter oder wissenschaftsori-
entierter Entscheidungen, 

b) vertieftes Wissen über Grund-
lagen der Pflegewissenschaft, 
des gesellschaftlich institutio-
nellen Rahmens des pflegeri-
schen Handelns sowie des nor-
mativ-institutionellen Systems 
der Versorgung anzuwenden und 
die Weiterentwicklung der ge-
sundheitlichen und pflegerischen 
Versorgung dadurch maßgeblich 
mitzugestalten, 

c) sich Forschungsgebiete der pro-
fessionellen Pflege auf dem 
neuesten Stand der gesicherten 
Erkenntnisse erschließen und 
forschungsgestützte Problemlö-
sungen wie auch neue Techno-
logien in das berufliche Handeln 
übertragen zu können sowie be-
rufsbezogene Fort- und Weiter-
bildungsbedarfe zu erkennen, 

d) sich kritisch reflexiv und analy-
tisch sowohl mit theoretischem 
als auch praktischem Wissen 
auseinandersetzen und wissen-
schaftsbasiert innovative Lö-
sungsansätze zur Verbesserung 
im eigenen beruflichen Hand-
lungsfeld entwickeln und imple-
mentieren zu können und 

e) an der Entwicklung von Quali-
tätsmanagementkonzepten, Leit-

linien und Expertenstandards 
mitzuwirken. 

II. Leitende Mitarbeiter in der Pflege
 Vorbemerkungen

1. Die Mitarbeiter müssen fachlich unter-
stellt sein.

2. Soweit für vergleichbare organisatorische 
Einheiten von den nachfolgenden Be-
zeichnungen abweichende Bezeichnun-
gen verwandt werden, ist dies unbeacht-
lich.

a) Entgeltgruppen zu Anhang B

 Entgeltgruppe P 9

 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Wohnbereichs-, Wohngruppen- bzw. 
Teamleitern der Entgeltgruppe P 10 
Fallgruppe 1.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 1)

 Entgeltgruppe P 10

1 Mitarbeiter als Wohnbereichs-, 
Wohngruppen- bzw. Teamleiter.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Wohnbereichs-, Wohngruppen- 
bzw. Teamleitern der Entgeltgruppe 
P 11 Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe P 11

1 Mitarbeiter als Wohnbereichs-, 
Wohngruppen- bzw. Teamleiter, de-
nen  mindestens 12 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Pflegedienstleitungen der Ent-
geltgruppe P 12 Fallgruppe 1.

3 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Wohnbereichs-, Wohngruppen- 
bzw. Teamleitern der Entgeltgruppe 
P 12 Fallgruppe 2.

 Entgeltgruppe P 12

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitun-
gen

2 Mitarbeiter als Wohnbereichs-, 
Wohngruppen- bzw. Teamleiter, de-
nen mindestens 25 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 2)
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3 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Pflegedienstleitungen der Ent-
geltgruppe P 13 Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe P 13

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitun-
gen, denen mindestens 50 Pflege-
personen durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Pflegedienstleitungen der Ent-
geltgruppe P 14 Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe P 14

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitun-
gen, denen mindestens 80 Pflege-
personen durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind.

 (Hierzu Anmerkung Nr. 2)

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter 
von Pflegedienstleitungen der Ent-
geltgruppe P 15.

 Entgeltgruppe P 15

 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, 
deren Tätigkeit sich durch den Umfang 
und die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes sowie durch große Selbständig-
keit erheblich aus der Entgeltgruppe P 
14 Fallgruppe 1 heraushebt.

 Entgeltgruppe P 16

 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 
heraushebt

b) Entgeltgruppen zu Anhang A

 Entgeltgruppe 13

1 Mitarbeiter mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe 14

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel

- durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwer-
tiger Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Maß der da-
mit verbundenen Verantwortung

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Anmerkungen

1. Diese Mitarbeiter erhalten die Zu-
lage nach den Anmerkungen Nrn. 
1 und 2 zu Abschnitt I ebenfalls, 
wenn alle dem Gruppenleiter bzw. 
dem Teamleiter durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstell-
ten Pflegekräfte Anspruch auf die 
jeweilige Zulage haben.

2. Der Begriff „Pflegepersonen“ ist 
befristet bis 30.6.2018 und wird 
danach ersetzt durch den Begriff 
„Mitarbeiter“.

V. Anlage 32 zu den AVR – Anhang E

 Anhang E der Anlage 32 zu den AVR wird wie 
folgt gefasst:
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 „Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 Buchstaben e

 Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen

 Es gelten die grundsätzlichen Eingruppierungsre-
gelungen des Anhangs D der Anlage 31 zu den 
AVR entsprechend.

I. Mitarbeiter in der Pflege
 Es gilt Abschnitt I des Anhangs D.

II. Leitende Mitarbeiter in der Pflege
 Vorbemerkungen
 Es gelten die Vorbemerkungen des Abschnitts 

II des Anhangs D.
a) Entgeltgruppen zu Anhang B

 Entgeltgruppe P 8
 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 

Gruppenleitern bzw. Teamleitern der Ent-
geltgruppe P 9 Fallgruppe 1.

 (Hierzu Anmerkung)

 Entgeltgruppe P 9
1 Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. 

Teamleiter.
 (Hierzu Anmerkung)

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgeltgrup-
pe P 10 Fallgruppe 1.

 (Hierzu Anmerkung)

3 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Gruppenleitern bzw. Teamleitern der 
Entgeltgruppe P 10 Fallgruppe 3.

 (Hierzu Anmerkung)

 Entgeltgruppe P 10
1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgeltgrup-
pe P 11 Fallgruppe 1.

3 Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. 
Teamleiter, denen mindestens 6 Mit-
arbeiter oder 4 Pflegefachkräfte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

4 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Gruppenleitern bzw. Teamleitern der 
Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 3.

 Entgeltgruppe P 11
1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, de-

nen mindestens 10 Mitarbeiter oder 6 
Pflegefachkräfte durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgelt-
gruppe P 12 Fallgruppe 1.

3 Mitarbeiter als Gruppenleiter bzw. 
Teamleiter, denen mindestens 12 Mit-
arbeiter oder 8 Pflegefachkräfte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

 Entgeltgruppe P 12

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, de-
nen mindestens 25 Mitarbeiter oder 10 
Pflegefachkräfte durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgelt-
gruppe P 13 Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe P 13

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, 
denen mindestens 50 Mitarbeiter oder 
23 Pflegefachkräfte durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgelt-
gruppe P 14 Fallgruppe 1.

 Entgeltgruppe P 14

1 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, de-
nen mindestens 75 Mitarbeiter oder 39 
Pflegefachkräfte durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

2 Mitarbeiter als ständige Vertreter von 
Pflegedienstleitungen der Entgelt-
gruppe P 15.

 Entgeltgruppe P 15

 Mitarbeiter als Pflegedienstleitung, deren 
Tätigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie 
durch große Selbständigkeit erheblich aus 
der Entgeltgruppe P 14 Fallgruppe 1 her-
aushebt.

 Entgeltgruppe P 16

 Mitarbeiter der Entgeltgruppe P 15, deren 
Tätigkeit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

 Anmerkung

 Diese Mitarbeiter erhalten die Zulage 
nach den Anmerkungen Nrn. 1 und 2 zu 
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Abschnitt I des Anhangs D ebenfalls, 
wenn alle dem Gruppenleiter bzw. dem 
Teamleiter durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellten Pflegekräfte 
Anspruch auf die jeweilige Zulage haben.

VI. Neuer Anhang G zur Anlage 32 zu den AVR – 
Überleitung

 Es wird ein neuer Anhang G mit folgendem In-
halt in die Anlage 32 zu den AVR eingefügt:

 „Überleitungsregelung für Bestandsmitarbeiter

Präambel
 Diese Überleitungsregelung dient der Umset-

zung des Bundesbeschlusses vom 08.12.2016, 
mit welchem eine neue Entgeltordnung einge-
führt wird. Sie regelt die Überleitung von Be-
standsmitarbeitern in die neu eingeführte Pfle-
getabelle.

§ 1 Geltungsbereich
 1Diese Überleitungsregelung gilt für Mitarbeiter 

im Sinne des § 1 der Anlage 32 zu den AVR, 
die am Tag vor dem Inkrafttreten der neuen Ent-
geltordnung in einem Dienstverhältnis standen, 
das am Tag des Inkrafttretens der neuen Entgelt-
ordnung fortbesteht, für die Dauer des ununter-
brochen fortbestehenden Dienstverhältnisses. 
2Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind 
unschädlich.

§ 2 Überleitung
(1) Die Überleitung der Mitarbeiter erfolgt, so-

weit in den nachfolgenden Absätzen nicht 
abweichend geregelt, stufengleich und un-
ter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurück-
gelegten Stufenlaufzeit nach folgender Zu-
ordnungstabelle:

Kr-Anwendungs- 
tabelle

Pflegetabelle

Kr 12a P 16
Kr 11b P 15
Kr 11a P 14
Kr 10a P 13
Kr 9d P 12
Kr 9c P 11
Kr 9b P 10
Kr 9a P 9
Kr 8a P 8
Kr 7a P 7
Kr 4a P 6
Kr 3a P 4

(2) 1Aus der Stufe 1 der Entgeltgruppe Kr 7a 
und Kr 8a erfolgt die Überleitung in die 
Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 un-
ter Mitnahme der in der Stufe 1 zurückge-
legten Stufenlaufzeit. 2Erfolgt die Überlei-
tung aus der Stufe 2 der Entgeltgruppe Kr 
7a oder Kr 8a, wird die Stufenlaufzeit der 
Stufe 1 auf die Stufenlaufzeit der Stufe 2 
der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 angerech-
net. 3Ist durch eine Verkürzung der Stu-
fenlaufzeit am Tag des Inkrafttretens der 
neuen Entgeltordnung die Stufenlaufzeit 
zum Erreichen der nächsthöheren Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe erfüllt, beginnt in 
dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlauf-
zeit neu. 4Mitarbeiter in den Entgeltgruppen 
Kr 9a bis Kr 11a, die am Tag vor dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung in der 
Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mindestens 
fünf Jahren zurückgelegt haben, werden der 
Stufe 6 der Entgeltgruppe, in die sie gemäß 
Absatz 1 übergeleitet werden, zugeordnet. 
§ 3 Abs. 1 und 2 bleibt unberührt.

(3)  Für Mitarbeiter, die am Tag vor dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung durch 
Zuordnung nach Anhang B in der Fassung 
vom 31.12.2016 in der Vergütungsgruppe 
Kr 2 Ziffer 3 eingruppiert und die am Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung 
der Entgeltgruppe P 6 zugeordnet sind, ist 
abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 der An-
lage 32 zu den AVR die Endstufe die Stufe 
3.

§ 3 Höhergruppierung
(1) 1Ergibt sich nach der neuen Entgeltordnung 

eine höhere Entgeltgruppe, sind die Mit-
arbeiter auf Antrag in der Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich nach Abschnitt I der 
Anlage 1 zu den AVR ergibt. 2Der Antrag 
kann nur innerhalb eines Jahres ab dem Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltord-
nung gestellt werden und wirkt auf den Tag 
des Inkrafttretens zurück. 3Nach dem Tag 
des Inkrafttretens der neuen Entgeltord-
nung eingetretene Änderungen der Stufen-
zuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe 
bleiben bei der Stufenzuordnung unberück-
sichtigt. 4Ruht das Dienstverhältnis am 
Tag des Inkrafttretens der neuen Entgelt-
ordnung, beginnt die Frist von einem Jahr 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der 
Antrag wirkt auf den Tag des Inkrafttretens 
der neuen Entgeltordnung zurück. 5Abwei-
chend von § 23 Allgemeiner Teil AVR be-
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trägt die Ausschlussfrist für die Geltendma-
chung von Vergütungsansprüchen aufgrund 
Höhergruppierung ein Jahr ab dem Tag des 
Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung. 
6Ruht das Dienstverhältnis am Tag des In-
krafttretens der neuen Entgeltordnung, be-
ginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit.

(2) 1Die Stufenzuordnung in der höheren Ent-
geltgruppe richtet sich nach den Rege-
lungen für Höhergruppierungen in der am 
31.12.2016 gültigen Fassung. 2Fallen am 
Tag des Inkrafttretens der neuen Entgelt-
ordnung ein Stufenaufstieg und die Hö-
hergruppierung zusammen, erfolgt erst der 
Stufenaufstieg und anschließend die Höher-
gruppierung.

(3) 1Mitarbeiter, die am Tag des Inkrafttretens 
der neuen Entgeltordnung nach Abs. 1 aus 
den Stufen 3, 4 oder 5 der Entgeltgruppe 
P 7 in die Entgeltgruppe P 8 höhergruppiert 
werden, erhalten zusätzlich zu ihrem Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe P 8
- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 

2 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 3 der Entgeltgrup-
pe P 7,

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 
4 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 4 der Entgeltgrup-
pe P 7,

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 
5 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 5 der Entgeltgrup-
pe P 7

 eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 
Euro, sofern und solange sie nach der An-
merkung Nr. 1 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Anhang D der Anlage 31 zu den AVR in der 
Fassung vom 31.12.2016 einen Anspruch 
auf eine monatliche Zulage gehabt hätten. 
2Für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 
im Anschluss an die Stufenlaufzeit der Stu-
fe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei Höhergrup-
pierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe 
P 7 erhalten die Mitarbeiter unter den son-
stigen Voraussetzungen des Satzes 1 eine 
monatliche Zulage in Höhe von 23,01 Euro.

(4)  Mitarbeiter, die keinen Antrag nach Abs. 
1 innerhalb der Ausschlussfrist stellen, 
verbleiben für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe.

H. Anlage 33 zu den AVR

 Die Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a wird die 
Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9“ durch die 
Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9b“ und die 
Angabe „Entgeltgruppen 10 bis 15“ durch 
die Angabe „Entgeltgruppen 9c bis 15 “ er-
setzt.

2. § 11 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
 „Soweit innerhalb dieser Anlage auf be-

stimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 
wird, entspricht 

 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 
  S 2  2 
  S 3  4 
  S 4  5 
  S 5  6 
  S 6 bis S 8b  8 
  S 9 bis S 11a  9a 
  S 11b bis S 13  9b 
  S 14  9c 
  S 15 und S 16  10 
  S 17  11 
  S 18  12.“
3. § 13 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
 „(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Ent-

geltgruppe werden die Mitarbeiter der glei-
chen Stufe zugeordnet, die sie in der nied-
rigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere 
Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzu-
ordnen. 4Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung wirk-
sam wird, das entsprechende Tabellenentgelt 
aus der in Satz 1 oder Satz 3 festgelegten Stu-
fe der betreffenden Entgeltgruppe. 5Beträgt 
bei Höhergruppierungen der Unterschiedsbe-
trag zwischen dem derzeitigen Tabellenent-
gelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 
-  in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b weni-

ger als 58,98 Euro (gültig ab 01.01.2017), 

-  in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 weni-
ger als 94,39 Euro (gültig ab 01.01.2017)

 erhält der Mitarbeiter während der betref-
fenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrages den vorgenannten jeweils 
zustehenden Garantiebetrag. 6Wird der Mit-
arbeiter nicht in die nächsthöhere, sondern in 
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eine darüber liegende Entgeltgruppe höher-
gruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede da-
zwischen liegende Entgeltgruppe zu berech-
nen; Satz 5 gilt mit der Maßgabe, dass auf 
das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, 
in die der Mitarbeiter höhergruppiert wird.

 Anmerkung zu Absatz 4 Satz 1: 
 Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen 

Entgeltanpassungen teil.“
4. § 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „in den Entgeltgruppen 9 bis 
12“ wird durch die Angabe „in den Ent-
geltgruppen 9a bis 12“ ersetzt.

b) Die Angabe „90 v. H.“ wird durch die An-
gabe „86 v. H.“,

 die Angabe „80 v. H.“ wird durch die An-
gabe „76 v. H.“ und

 die Angabe „60 v. H.“ wird durch die An-
gabe „56 v. H.“ ersetzt.

5. In § 15 wird die Anmerkung zu Absatz 2 
wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Nr. 1.

b) Es wird eine Nr. 2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

 „1Wegen der am 8.12.2016 vereinbar-
ten Festschreibung der Jahressonder-
zahlung beträgt abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 der Bemessungssatz für 
die Jahressonderzahlung im Kalender-
jahr 2017

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8  
82,05 v. H.,

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. und

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H.

 2Ab dem Kalenderjahr 2018 beträgt 
mit dem Wirksamwerden einer allge-
meinen Entgeltanpassung der Bemes-
sungssatz

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8  
82,05 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 9a bis 12 
72,52 v. H. : [(100 + x) : 100],

- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 
53,43 v. H. : [(100 + x) : 100],

 wobei x jeweils dem Vomhundertsatz 
der allgemeinen Entgeltanpassung im 
Jahr 2018 entspricht. 3Die nach Satz 
2 berechneten Bemessungssätze sind 
auf zwei Stellen nach dem Komma 
kaufmännisch zu runden. 4Für die ab 
dem Kalenderjahr 2019 gültigen Be-
messungssätze wird die Berechnung 
analog der in den Sätzen 2 und 3 be-
schriebenen Berechnungsformel er-
mittelt. 5Ab dem Jahr 2020 gelten die 
in Absatz 2 Satz 1 ausgewiesenen Be-
messungssätze.“

I. Inkrafttreten

1. Die Abschnitte A, D und E dieses Beschlus-
ses treten zum 8. Dezember 2016 in Kraft.

2. Die Abschnitte B, C, F, G und H dieses Be-
schlusses treten zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
Im Zuständigkeitsbereich einer Regional-
kommission werden die Änderungen nach 
den Abschnitten B, C, F, G und H dieses Be-
schlusses zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Regionalkommission durch Beschluss 
Werte zur Höhe der Tabellenentgelte nach 
den Abschnitten F und G dieses Beschlusses 
festlegt.

J. Befristung der mittleren Werte

 Die mittleren Werte sind befristet bis zum 
28.02.2018. 

II) Inkraftsetzung

 Die vorstehenden Beschlüsse setze ich hiermit 
für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 15. Februar 2017

L. S. † Dr. Felix Genn
   Bischof von Münster

Art. 69 aufhebung der Richtlinien  
 für die Inkraftsetzung der Beschlüsse  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e. V.

In der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen „Ord-
nung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes e.V. (Stand: 01.01.2016)“ 
– AK-Ordnung – (Kirchliches Amtsblatt Münster 
2015, Art. 242) ist der Inhalt der „Richtlinien für 
die Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des durch die Diözesanbischöfe in der Fassung vom 
26. November 2007“ in § 21 geregelt. Für die Amts-
periode der Arbeitsrechtlichen Kommission bis 
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31. Dezember 2016 galt gemäß § 24 Satz 2 AK-Ord-
nung die AK-Ordnung in der Fassung vom 1. Januar 
2014. Für die Amtsperiode der Arbeitsrechtlichen 
Kommission ab 1. Januar 2017 gilt die AK-Ordnung 
in der Fassung vom 1. Januar 2016.

Daher hebe ich die „Richtlinien für die Inkraft-
setzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes durch die 

Diözesanbischöfe in der Fassung vom 26. Novem-
ber 2007“ (Kirchliches Amtsblatt Münster 2008, 
Art. 8) für das Bistum Münster rückwirkend zum 
1. Januar 2017 auf.

Münster, den 15. Februar 2017

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 70 Hinweise zur Durchführung der  
 Palmsonntagskollekte 2017

In den politischen Wirrungen im Nahen Osten ist 
sowohl in Israel als auch in Palästina der christliche 
Bevölkerungsanteil in den vergangenen Jahren auf 
knapp zwei Prozent der Gesamtbevölkerung gesun-
ken. Dabei ist der Orient die Wiege des Christen-
tums. Die ersten christlichen Gemeinden entstanden, 
als Europa noch heidnisch war, und lange vor dem 
Entstehen des Islams. Bis heute wurden und werden 
die orientalischen Christen vielfach diskriminiert 
oder sogar verfolgt. Und obwohl der Westen ihnen 
das Fundament seiner Kultur verdankt, verschließt 
er vor dieser Entwicklung nicht selten die Augen.

Wir aber vergessen sie nicht. Mit der Palmsonn-
tagskollekte kann jede und jeder Gläubige zeigen: 
Wir wollen den Christen eine Zukunft auf ihrem an-
gestammten Boden geben. 

Es würde etwas fehlen…

Der Leitgedanke zur Palmsonntagskollekte 2017 
lautet daher:

Es würde etwas fehlen…
Gemeinsam den Christen im Heiligen Land eine 

Zukunft geben

Er macht deutlich, dass es ein gemeinsames Ziel 
aller Gläubigen sein muss, durch konkrete Hilfe 
christliches Leben im Heiligen Land zu sichern. Die 
deutschen Bischöfe bitten daher in ihrem Aufruf um 
Solidarität mit den Christen im Nahen Osten.

Palmsonntagskollekte am 9. April 2017

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, 
dem 9. April 2017, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat über-
weist die Spenden, einschließlich der später einge-

gangenen, an den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande (Ausnahme: die (Erz-)Diözesen der Freisin-
ger Bischofskonferenz überweisen ihre Spenden an 
das Erzbischöfliche Ordinariat München). Auf aus-
drücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte 
zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden 
über die Bistumskassen an die genannten Stellen 
weitergeleitet werden. Diesen obliegen die Auftei-
lung der Gelder gemäß dem bekannten Schlüssel und 
die zügige Weiterleitung der jeweiligen Spendenan-
teile an das Kommissariat des Heiligen Landes der 
Franziskaner in Deutschland bzw. den Deutschen 
Verein vom Heiligen Lande. Eine pfarreiinterne 
Verwendung der Kollektengelder, z. B. für Part-
nerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche 
Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat 
des Heiligen Landes sind den Spendern gegenüber 
rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis der 
Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem 
herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen finden sich auf der Inter-
netseite www.palmsonntagskollekte.de. Hier kön-
nen ab Ende Januar 2017 alle Unterlagen in druck-
fähiger Qualität heruntergeladen werden. Ca. zwei 
Wochen vor Palmsonntag werden weitere Materi-
alien zur Palmsonntagskollekte an alle deutschen 
katholischen Pfarreien versandt. 

Bei inhaltlichen Fragen zur Palmsonntagskollekte 
wenden Sie sich bitte an: 

Tamara Häußler-Eisenmann
Pressesprecherin, 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Tel.: 0221 - 99 50 65 0
E-Mail: t.haeussler@dvhl.de
www.dvhl.de
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Art. 71 Bekanntmachung des Wahlvorstands  
 zum Ergebnis der Wahl der Vertreter  
 der Dienstnehmer in der Zentralen  
 Kommission der Zentral-KODA  
 für die Region nordrhein-Westfalen

Bei der Wahl der Vertreter der Dienstnehmer in 
der Zentralen Kommission der Zentral-KODA für 
die Region Nordrhein-Westfalen gemäß § 5 Abs. 2 
Satz 3 und 4 Zentral-KODA-Ordnung in Verbindung 
mit der Zentral-KODA-Wahlordnung Nordrhein-
Westfalen am 8. Dezember 2016 im Bischöflichen 
Generalvikariat Essen wurden folgende Personen 
gewählt:

- Herr Herbert Böhmer (Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen)

- Herr Franz-Josef Plesker (Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen)

- Herr Werner Stock (Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen).

Ersatzmitglieder sind der Reihenfolge nach:

- Frau Roswitha Thomaszik (Regional-KODA 
Nordrhein-Westfalen)

- Frau Alexandra Damhus (Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen).

 Der Wahlvorstand:
 Gabriele Seidich
 Peter Janßen

Art. 72 Weihe und abholung  
 der heiligen Öle am Montag, 10.04.2017

In diesem Jahr findet die Weihe der heiligen Öle 
am Montag der Karwoche (10. April 2017) um 
10:30 Uhr im Dom statt. Der Bischof hat alle Pries-
ter des Bistums zur Mitfeier eingeladen. 

Bei diesem Pontifikalamt sind in diesem Jahr die 
Dechanten aus den nachstehenden Dekanaten ein-
geladen, als Presbyter zu assistieren und mit dem 
Bischof zu konzelebrieren:

Münster
Ahaus
Coesfeld
Datteln
Marl
Rheine
Beckum
Geldern
Moers
Cloppenburg
Löningen

Aus dem zusammengefassten Dekanat Münster 
werden zwei Presbyter assistieren und mit dem Bi-
schof konzelebrieren.

Alle Konzelebranten werden gebeten, sich um 
10.00 Uhr im Kapitelsaal zu einer kurzen Einfüh-
rung in die Liturgie einzufinden. Hier liegen auch 
die entsprechenden Paramente bereit.

Die heiligen Öle können 15 Minuten nach Been-
digung des Pontifikalamtes im Domkreuzgang bis 
um 13.00 Uhr abgeholt werden. Die Ölgefäße sol-
len eine ihrem Zweck entsprechende würdige Form 
haben und gründlich gereinigt sein. Jedes Gefäß soll 
klar erkenntliche und unverwischbare Bezeichnun-
gen tragen.

Während des Gottesdienstes ist das Parken für 
Gottesdienstbesucher auf der westlichen Seite des 
Domplatzes auf der Fläche zwischen den Domtür-
men und des Bischofshauses erlaubt. 

Die Zufahrt erfolgt über die Einfahrt gegenüber 
des Bischofshauses und ist entsprechend der öffent-
lichen Beschilderung zum Erreichen von Privat-
parkplätzen frei.

AZ: Kanzlei Generalvikar 1.3.17

Art. 73 Onlinestellung von Kirchenbücher

Das Bistumsarchiv Münster beabsichtigt  zum 
18.04.2017 die ersten Kirchenbücher online zu stel-
len. Die Onlinestellung erfolgt auf der Plattform 
Matricula, die auf der Seite www.matricula-online.
eu eingesehen werden kann. Die Reihenfolge der 
Onlinestellung erfolgt dabei chronologisch anhand 
der Ortsnamen der Kirchengemeinden.

Über Matricula werden die Kirchenbücher für den 
interessierten Nutzer kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Dabei werden die archivischen Schutzfristen 
von

- 120 Jahren bei Taufbüchern
- 100 Jahren Trauungsbüchern

- 100 Jahren bei Sterbebüchern
- 110 Jahren bei Erstkommunion-, Firmbüchern 

und Bücher über Erstbeichten

gewahrt.

Es sollen alle vorliegenden und nicht unter die 
Schutzfristen fallenden Bücher im Internet einseh-
bar gemacht  werden, gleichzeitig soll den Kirchen-
gemeinden aber auch die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich weiter über das Projekt zu informieren.

Weiterhin kann der Onlinestellung begründet wi-
dersprochen werden. Die Widerspruchsfrist beträgt 
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einen Monat. Sie endet am 15.04.2017. Weitere 
Informationen können beim Bistumsarchiv Müns-
ter, Herrn Lennart Metken, E-Mail: metken@bis-
tum-muenster.de, Tel.: 0251/495-6044 eingeholt 
werden.

Art. 74 Einladung zur Fortbildung  
 „Wenn‘s schwierig wird…“  
 Humor als Türöffner:  
 Von der heilenden Kraft des Lachens 

Wochenendseminar mit Ludger Hoffkamp alias 
Clown Kampino 

Kursinhalt:  

In den letzten Jahren wird zunehmend die Bedeu-
tung des Humors im zwischenmenschlichen Bereich 
entdeckt. Ludger Hoffkamp, Klinikclown und Seel-
sorger, versteht Humor dabei nicht als Technik, son-
dern als eine Haltung, eine Art Weltanschauung. 

In verblüffenden Übungen lernen wir, uns auf an-
dere Menschen und Situationen einzustellen und 
eine offene und menschliche Haltung einzuüben. 

Humor wird dabei als Türöffner erlebt, der den 
Zugang zum „inneren Kind“ bereitet. Oft droht das 
innere Kind hinter der ernsthaften Erwachsenenrolle 
zu verschwinden. Dieses innere Kind gilt es zu akti-
vieren und lebendig werden zu lassen. 

Der therapeutische Clown erinnert vor allem an 
die Freiheit des inneren Kindes und gibt gerade 
dieser Freiheit Gestalt. Neben theoretischen Über-
legungen aus Neurobiologie und Kommunikations-
wissenschaften stehen gestaltpädagogische Metho-
den und Übungen auf dem Programm. Das Seminar 
möchte anregen, positive, fröhliche und trotzdem 
tiefgehende positive Botschaften an Menschen zu 
vermitteln und im gemeinschaftlichen Handeln er-
fahrbar zu machen. 

Leitung:  Ludger Hoffkamp, Clown und Seel-
sorger 

 Klinikclown bei der Stiftung „Humor 
hilft heilen“ (E.v. Hirschhausen), Hu-
mor-Coach (HCDA), Gestaltberater 
(IGBW), Gestalttrainer (IIBW), Autor 
des Buches „Der Clown, das innere 
Kind im Spielraum des Lachens 

Termin:  Freitag, 05.05.2017, 18.00 Uhr 
 (mit dem Abendessen) 
 Bis Sonntag, 07.05.2017, 13.00 Uhr 

(nach dem Mittagessen) 
 Das Seminar umfasst 12 Unterrichts-

stunden und ist für das Curriculum 
Baustein B anrechenbar.  

Ort:  Haus Mariengrund, 
 Nünningweg 133, 
 48161 Münster 

Kosten:  Kursgebühr 100 € 
 zuzüglich Kosten für Unterbringung 

und Verpflegung 

Anmeldung:  bis zum 31. März 2017 
 Sr. Cornelia Holzamer OSB
 Brühler Str.74 
 50968 Köln 
 E-Mail: holzamer@ignw.de 
 Die Anmeldung wird gültig nach der 

Zusage von Sr. Cornelia Holzamer und 
der Überweisung der Kursgebühr.

 Konto des IGNW: 
 IBAN DE 03 4726030 0014390900 / 

BIC GENODEM1BKC

Art. 75 Grundkurs  
 „Integrative Gestaltpädagogik  
 und heilende Seelsorge“ ab 2018  
 im Haus der Stille

Aufgabe und Anliegen der Gestaltpädagogik im 
Rahmen des „Institutes für Integrative Gestaltpä-
dagogik und Heilende Seelsorge in Nord-West-
Deutschland (IGNW)“

Jede Generation hat die pädagogische Aufgabe, 
der folgenden ihr Wissen, ihr Können, ihre Kultur, 
ihre Religion und ihren Glauben so weiterzugeben, 
dass die Nachfolgenden dem Leben vertrauen und 
es meistern können. 

Dieser Aufgabe sehen wir uns als Gestaltpädago-
ginnen und Gestaltpädagogen verpflichtet. Neben 
Sachwissen vermitteln wir Orientierungswissen, 
kraft dessen man sich im Leben zurechtfindet. Wir 
verknüpfen darum alles Sachlernen mit persönlich 
bedeutsamem Lernen.

Der gestaltpädagogische Ansatz des IGNW ba-
siert auf der Gestalttheorie und -therapie, der Re-
formpädagogik, der systemischen Sichtweise, dem 
dialogischen Prinzip und vor allem auf dem bibli-
schen, christlichen Menschenbild, und steht in der 
Tradition und Fortsetzung der wissenschaftlichen 
Arbeiten von Prof. Dr. Albert Höfer.

Unsere Grundkurse, Fortbildungen und Gestalt-
exerzitien sind ressourcenorientiert und stellen das 
Wachsen und Reifen, das Heilwerden und die Neu-
orientierung der Teilnehmenden in den Vordergrund. 
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Die Angebote sind geprägt von pädagogischer 
Selbsterfahrung und Ganzheitlichkeit des Lehrens 
und Lernens – „learning by doing“.

Die Teilnehmenden verstehen sich grundsätzlich 
als Lernende. So können sie das angebotene Lern-
programm persönlich durcharbeiten, die Lernpro-
zesse an sich selbst erfahren, darüber reflektieren 
und sie schließlich in eine theoretische Gesamtschau 
integrieren.

Ziele und Anwendungsorte der Ausbildung

Der Ausbildungskurs verfolgt die Förderung und 
Erweiterung der persönlichen und beruflichen Kom-
petenzen der Teilnehmenden in ihren jeweiligen 
Arbeitsfeldern, zum Beispiel in pädagogischen, leh-
renden und therapeutischen Tätigkeiten, in der Seel-
sorge, Einzelbegleitung und Exerzitienarbeit.

Themen
- Meine Gestalt
-  Biblische Begegnungen
-  Elternbotschaften / Familiensystem
-  Leiblichkeit / Charakterkunde
-  Die Kunst des Liebens
-  Identität / Rolle und Maske
-  Intuitionsschulung / Zukunftsarbeit

Arbeitsweisen
-  Kreativer Ausdruck im Malen und Gestalten
-  Körperarbeit
-  Meditativer Tanz, Tönen, Gesang
-  Arbeit mit Bildern und anderen Medien
-  Arbeit mit biblischen, mythischen und poetischen 

Texten
-  Pädagogische Krisenintervention
-  Erarbeiten des theoretischen Hintergrunds
-  Training in der Begleitung von Menschen

Kursverlauf und Termine

Der Kurs findet in Blöcken von drei bis fünf Tagen 
statt und umfasst ca. 240 Stunden, die sich auf den 
Zeitraum von drei Jahren verteilen.

1.  Kurseinheit: 3. - 6. April 2018
2.  Kurseinheit: 16. - 20. Juli 2018
3.  Kurseinheit: 22. - 26.Oktober 2018
4.  Kurseinheit: 15. - 19. Juli 2019 
5.  Kurseinheit: 21. - 25. Oktober 2019
6.  Kurseinheit: 14. - 18. April 2020 
7.  Kurseinheit: 29. Juni - 3. Juli 2020
8.  Kurseinheit: 19. - 23.Oktober 2020

Beginn jeweils mit dem Kaffee um 16.00 Uhr am 
Anreisetag.

Ende nach dem Mittagessen am Abreisetag.

Der Kurs beginnt mit einer „Schnupperwoche“ 
vom 3. bis 6. April 2018, nach der sich die Teilneh-
menden endgültig entscheiden können.

Abschluss des Kurses

Die Teilnehmenden erhalten am Ende des Kurses 
eine Abschlussbescheinigung, aus der Inhalte, Me-
thoden und die Zeiteinheiten des Kurses ersichtlich 
sind.

Mit dem Abschluss des Grundkurses kann die 
ordentliche Mitgliedschaft beim IGNW beantragt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, Aufbau- und 
Fortbildungskurse christlich orientierter Gestaltar-
beit zu besuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Gastbüro 
Tel.: 0291/2995-210.

Anmeldeschluss: 31. Januar.2018
Ort: Haus der Stille der Abtei Königs-

münster
Leitung: Manuela Müller 
 Heilpraktikerin für Psychothera-

pie (DHU), Gestalttherapeutin 
(DVG), Gestaltsupervisorin und 
Coach (DGSv), Gestalttrainerin 
(IGBW + IGB), Lehrtherapeutin 
für Auszubildende am  Institut 
Symbolon (Gestaltkreis)

Co-Trainerin: Ulla Sindermann
 Gestaltpädagogin, (IGNW), Coach 

(DBVC), Mitglied im Vorstand 
des IGNW, Fachleiterin für KR 
am ZfsL Dortmund

Art. 76 Veröffentlichung freier Stellen  
 für Priester und Pastoralreferentinnen/ 
 Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind 
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu 
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen eben-
falls im Internet unter „www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe“. Hier finden Sie auch einen 
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekun-
den können.  

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe: 

-  Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Tel.: 0251/ 
495-1300, E-Mail: koeppen@bistum-muenster.de

-  Offizialatsrat Msgr. Bernd Winter, Tel.: 04441/ 
872-281, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de

-  Karl Render, Tel.: 0251/495-1304, E-Mail: ren-
der@bistum-muenster.de
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Folgende Stellen sind zu besetzen:
Stellen für Pfarrer

Kreisdekanat Borken auskunft
Dekanat Ahaus Gronau-Epe

St. Agatha
Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Stellen für Pastoralreferenten/innen

Kreisdekanat Warendorf auskunft
Dekanat Warendorf Beelen

St. Johannes Bapt. 
Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

AZ: HA 500 1.3.17

Art. 77 Personalveränderungen
Es wurde emeritiert:

W i n n e r,   Dr. Ludger, mit Wirkung zum 17. Juli 
2017 von seinen Aufgaben entpflichtet und zugleich 
den Status eines parochus emeritus verliehen.
Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

C h i r a t h a l a c k a l   S a m,   P. Abraham, Kaplan 
in Laer Heilige Brüder Ewaldi, mit Ablauf 30. April 
2017 entpflichtet und beendet die Tätigkeit im Bis-
tum Münster.

AZ: HA 500 1.3.17

Art. 78 Unsere toten

B o r d e w i c k,   Erich, Pfarrer em., geb. 22. Januar 
1936, zum Priester geweiht am 2. Februar 1962, 
nach einer Vertretung in Ahlen (Vorhelm) St. Pan-
kratius wurde er zum Kaplan in Duisburg (Hom-
berg) Liebfrauen. 1963 wurde er Religionslehrer an 
den Berufsbildenden Schulen der Stadt Duisburg 
(Homberg) und Subsidiar in Duisburg (Homberg) 
Liebfrauen. 1964 Bezirkskaplan der CAJ-F am Nie-
derhein. Währenddessen wurde er 1967 Subsidiar in 
Duisburg (Homberg) St. Peter. 1971 Kaplan in Marl 
St. Josef. Pfarrer in Dorsten (Hervest-Dorsten) St. 
Josef wurde er 1972. Ab 2002 Vicarius Cooperator 
m. d. T. Pfarrer in Ibbenbüren St. Mauritius und ab 
2006 Ibbenbüren Ss. Mauritius-Maria Magdalena. 
Seit seiner Emeritierung im Jahr 2011 lebte er in 
Ibbenbüren Ss. Mauritius-Maria Magdalena. Er ver-
starb am 20. Februar 2017.

B r ö m m e l h a u s,   Alfred, Pfarrer em., geb. 
1. August 1934, zum Priester geweiht am 2. Februar 
1961, anschließend Vertretung in Recklinghausen 

St. Peter und in Vreden (Lünten) St. Bruno, ab1961 
Kaplan in Recklinghausen St. Elisabeth und ab 1968 
Kaplan in Ahaus St. Mariä Himmelfahrt, 1972 Pfar-
rer in Rheine St. Josef. 1987 wurde er Definitor im 
Dekanat Rheine und 1990 wurde er Caritaspfarrer 
für das Dekanat Rheine. Seit seiner Emeritierung im 
Jahr 2007 lebte er in Rheine in der Gemeinde St. 
Dionysius. Er verstarb am 17. Februar 2017.

G a r b e r,   Manfred, Diakon em., geb. am 4. Ok-
tober1935, zum Diakon geweiht am 17. November 
1996. Er war Ständiger Diakon (mit Zivilberuf) 
in Selm St. Ludger bis zu seiner Emeritierung am 
1. November 2010. Er verstarb am 27. Februar 2017.

H ü p p e,   Werner, Diakon em., geb. 26. April 1926, 
zum Diakon geweiht am 14. Oktober 1978. Er war 
als Ständiger Diakon (mit Zivilberuf) in Rheinberg 
St. Peter bis zu seiner Emeritierung am 1. März 
2002. Er verstarb am 23. Februar 2017.

K e r n e r,   Franz, Pfarrer em., geb. 26. Januar 1930, 
zum Priester geweiht am 2. Februar 1960, nach einer 
Vertretung in Münster Liebfrauen, wurde er Kaplan 
in Hamm (Heessen) St. Joseph. 1964 Vikar in Heek 
St. Ludger, 1968 übernahm er die Stelle als Kaplan 
in Recklinghausen St. Elisabeth. 1969 wurde er Po-
lizeipfarrer im Nebenamt in Recklinghausen und 
1973 Pfarrer an der Justizvollzugsanstalt in Müns-
ter. 1974 wurde er Pfarrer in Herten (Disteln) St. Jo-
sef. Krankenhauspfarrer an der St. Barbra-Klinik in 
Hamm (Heessen) und Rektor der Hauskapelle wur-
de er 1978. Seit seiner Emeritierung im Jahre 2000 
lebte er zunächst in Hamm (Heessen) St. Stephanus 
und anschließend in Münster St. Joseph. Er verstarb 
am 19. Februar 2017.

AZ: HA 500 1.3.17
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Art. 79 Beschluss des Kirchensteuerrates  
 der Römisch-Katholischen Kirche  
 im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster 
  – Wirtschaftsplan – Rechnungsjahr 2017

Der Kirchensteuerrat des Offizialatsbezirkes Ol-
denburg hat in seiner Sitzung am 26. November 
2016 den Wirtschaftsplan des Rechnungsjahres 
2017 der Römisch-Katholischen Kirche im Olden-
burgischen Teil der Diözese Münster festgesetzt.

I.  Erfolgsrechnung – Rechnungsjahr 2017

Die Erfolgsrechnung des Rechnungsjahres 2017 
der Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgi-

schen Teil der Diözese Münster wird wie folgt fest-
gesetzt:

in der Einnahme mit  80.580.280 EUR
in der Ausgabe mit 80.040.963 EUR
und einem Ergebnis von   539.317 EUR

II.  Investitionsförderungen 2017

 Genehmigte Einzelmaßnahmen 7.423.429 EUR

Vechta, 13. Februar 2017

L. S. † Wilfried Theising
 Bischöflicher Offizial
 Weihbischof
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